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I.  BEGR¦NDUNG 

1 Einleitung 

1.1 Planungsanlass  

Die Ortsgemeinde Freirachdorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes ĂPlªthchenñ 

im Bereich des Flurstücks 96/15 der Flur 6. Das ca. 1,1 ha große Plangebiet befindet sich im 

Nordosten der Ortsgemeinde und stellt eine Erweiterung der Wohnbebauung im Anschluss an 

das Neubaugebiet ĂUnterm Eichelchen 2ñ dar.  

Mit ca. 700 Einwohnern gehört Freirachdorf zu den mittleren Ortsgemeinden der Verbandsge-

meinde Selters. In der Vergangenheit verzeichnete die Ortsgemeinde eine steigende Bevöl-

kerungsentwicklung. Um diesen Trend zu stabilisieren und der erhöhten Nachfrage nach Bau-

land Rechnung zu tragen, möchte die Ortsgemeinde weitere Voraussetzungen zur 

Bereitstellung von Wohnbauland, insbesondere für junge Familien, schaffen. 

1.2 Planungserfordernis  und Bodenschutz  

Die unbebauten Grundstücksflächen sind dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. 

Zur geplanten Bebauung mit Wohngebäuden ist die Ausweisung eines Wohngebietes und die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Die Ortsgemeinde Freirachdorf hat daher am 

24.01.2023 einen Aufstellungsbeschluss zur Durchführung des Bebauungsplanverfahrens 

ĂPläthchenñ gefasst. 

Gemäß den Grundsätzen der Bauleitplanung soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig 

durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen (§ 1 Abs. 5 BauGB). Weiterhin ist mit Grund 

und Boden sparsam und schonend umzugehen (§ 1a Abs. 2 BauGB). Im Rahmen der Anwen-

dung der Bodenschutzklausel müssen vorrangig die vorhandenen Potenziale wie Baulandre-

serven, Nachverdichtung, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz innerhalb der Sied-

lungsgebiete aktiviert werden und flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen 

angewendet werden. 

Die zuvor genannten Potenziale sind in Freirachdorf nicht vorhanden. Der Ortsgemeinde 

selbst stehen keine Baugrundstücke zur Verfügung. Die übrigen sechs unbebauten Grundstü-

cke und Baulücken innerhalb der Ortslage befinden sich in Privatbesitz und stehen dem Woh-

nungsmarkt nicht zur Verfügung. Entsprechende Anfragen der Ortsgemeinde sowie seitens 

privater Interessenten waren ebenfalls nicht zielführend. Diese Grundstücke können seitens 

der Ortsgemeinde daher nicht als Bauland mobilisiert werden. Andererseits besteht jedoch ein 

Nachfragedruck. Die Ortsgemeinde führt eine Liste mit allen Nachfragen, auf der seit Bekannt-

machung der Planungen für ein Neubaugebiet inzwischen acht Interessenten vermerkt sind.  

Aufgrund der oben geschilderten Angebotssituation und der Tatsache, dass einerseits keine 

freien Bauplätze zur Verfügung stehen und andererseits Eigentümer unbebauter Parzellen 

diese nicht verkaufen, kam und kommt es bereits zu Abwanderungen in Nachbargemeinden. 

Dementsprechend erfolgt für die Eigenentwicklung der Kommune sowie zur Gewährleistung 

einer geordneten und wirtschaftlichen Erschließung die Ausweisung eines neuen Wohnge-

biets. 

In der vorliegenden Bauleitplanung werden unbebaute Flächen daher nur in dem Umfang in 

Anspruch genommen, wie es in der Gesamtbetrachtung aus städtebaulicher, erschließungs-

technischer und umweltrelevanter Sicht sinnvoll erscheint. Im Rahmen des Umweltberichtes 
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zum Bebauungsplan ist zu prüfen, wie den Belangen des Umweltschutzes Rechnung zu tra-

gen ist. 

1.3 Raumordnung  

Die Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung, die für den Gel-

tungsbereich des Plangebiets im Regionalen Raumordnungsplan 2017 (RROP 2017) der Pla-

nungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald enthalten sind, anzupassen. Freirachdorf wird ge-

mäß Darstellung des Regionalen Raumordnungsplanes dem verdichteten Bereich mit 

konzentrierter Siedlungsstruktur zugeordnet (vgl. PLANUNGSGEMEINSCHAFT MITTELRHEIN-WES-

TERWALD 2017a). Für den Bereich des Plangebietes selbst werden keine Ziele und Grundsätze 

der Raumordnung formuliert. Das Plangebiet liegt somit weder in einem Vorbehaltsgebiet noch 

in einem Vorranggebiet (vgl. PLANUNGSGEMEINSCHAFT MITTELRHEIN-WESTERWALD 2017b). Im 

Osten grenzt ein Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopschutz an. Im Zuge der Aufstellung eines 

Bebauungsplanes wären entsprechende Darstellungen besonders zu gewichten und zu wür-

digen.  

 

  

  

 
 

Abbildung 1: Darstellung des Plangebietes im RROP 2017 

Quelle: PLANUNGSGEMEINSCHAFT MITTELRHEIN-WESTERWALD 2017b, Abruf am 07.06.2023 

Sonstige übergeordnete Vorgaben oder Funktionszuweisungen sind nicht vorgenommen. Die 

Siedlungsentwicklung findet damit nach den allgemeingültigen Planungsgrundsätzen statt. 

1.4 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-

ckeln. Dies bedeutet, dass die grundsätzliche Darstellung im Flächennutzungsplan auf der 

Ebene des Bebauungsplanes auszufüllen beziehungsweise zu konkretisieren ist. 

Plangebiet 
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Im gültigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Selters aus dem Jahr 1998 ist das 

Plangebiet überwiegend als Wohnbaufläche (gekennzeichnet mit der Nr. 4.2), im östlichen 

Teilbereich als Fläche für die Landwirtschaft ï überlagert mit einer Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ï dargestellt (vgl. VER-

BANDSGEMEINDE SELTERS 1998) (siehe folgende Abbildung). In der Begründung zum FNP 

steht unter der Nr. 4.2 als Erlªuterung: ĂEigenbedarf der Ortsgemeinde, weil die innerºrtliche 

Entwicklung nicht im erforderlichen Umfang den mittelfristigen Bedarf an Wohnbauflächen de-

cken kann. Zudem erfährt die Ortslage eine städtebaulich und landschaftlich ausgewogene 

Arrondierung. Eine Entwicklung nach Westen scheidet wegen des landwirtschaftlichen Betrie-

bes und nach S¿den wegen der Nordhangexposition und der Waldflªchen aus.ñ Die darge-

stellte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft wurde aufgrund damals geltender Vorgaben als Waldabstand vorgesehen. Diese 

Vorgaben haben sich zwischenzeitlich verändert. Die Einhaltung des erforderlichen Waldab-

standes wird in Teil II, Kapitel 2.2.2 näher erläutert. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 

entspricht somit überwiegend dem Entwicklungsgebot. Der von Abweichungen betroffene Teil-

bereich ist im Rahmen der nächsten Änderung des Flächennutzungsplanes anzupassen. 

 

   

   

 
 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem FNP der Verbandsgemeinde Selters 

Quelle: VERBANDSGEMEINDE SELTERS 1998 

Plangebiet 
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1.5 Verfahren  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ĂPläthchenñ wird im Regelverfahren mit einer zweistu-

figen Beteiligung nach den §§ 3 und 4 BauGB durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte für die Dauer von ca. fünf Wochen in der Zeit 

vom 27.09.2024 bis einschließlich 04.11.2024. Mit Schreiben der Verbandsgemeindeverwal-

tung Selters vom 26.09.2024 wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, eingeholt. 
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2 Stªdtebauliche Rahmenbedingungen 

2.1 Lage des Plangebietes  

2.1.1 Naturräumliche Lage  

Freirachdorf liegt im Nordwesten der Verbandsgemeinde Selters innerhalb des Naturraumes 

Dierdorfer Senke (Nr. 324.7) in der Großlandschaft Westerwald (Nr. 32). Die Ortslage von 

Freirachdorf erstreckt sich auf einer Höhe von ca. 270-290 m ü. NHN an den nördlichen und 

südlichen Hängen des Holzbaches. Die angrenzenden Höhenrücken sind bewaldet. 

Das Plangebiet umfasst eine Wiesenfläche, die im Norden an landwirtschaftlich genutzte Of-

fenlandflächen angrenzt. Nach Osten schließt eine in Privateigentum befindliche Waldfläche 

an, die im Übergang zum Plangebiet überwiegend mit Vogelkirschen bestanden ist. Im Süden 

und Westen grenzt das geplante Wohngebiet an die bebaute Ortslage (BP ĂUnterm Eichel-

chenñ und ĂUnterm Eichelchen IIñ) an (siehe folgende Abbildung). 

 

Abbildung 3: Naturräumliche Lage des Plangebietes  

Quelle: MKUEM 2024, Abruf am 15.07.2024 

Naturräumlich liegt die Ortsgemeinde innerhalb der Dierdorfer Senke (Nr. 324.7) in der Groß-

landschaft Westerwald (Nr. 32). ĂDie Dierdorfer Senke ist eine flache, von rund 325 m ü. NHN 

auf 275 m ü. NHN nach Südwesten geneigte Eintiefung am Ostrand des Niederwesterwaldes. 

Ihre Oberfläche wird von einer Abfolge niedriger und flachhängiger Hügel gebildet. Ein Teil der 

Hügel ist vulkanischen Ursprungs. Zwischen den Hügeln erstreckt sich ein Netz von sanft aus-

geformten Tälern und Dellen. [é] Das Fließgewässernetz wurde schon früh ausgebaut, um 

Plangebiet 
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die Nutzbarkeit für die Landwirtschaft zu verbessern. Am Holzbach zwischen Dierdorf und 

Hedwigsthal hat man bereits begonnen, das Gewässersystem wieder zu renaturieren. [é] Die 

Dierdorfer Senke ist heute etwa zu einem Drittel bewaldet. Der Wald beschränkt sich inselför-

mig auf die Höhenrücken zwischen den offenlandgeprägten Bachtälern und Dellen. [é] Die 

Senke weist durchweg weiträumige Feld- und Weidefluren auf. Ackerland nimmt die weniger 

staunassen Böden außerhalb der Niederungen ein. Die breiten Bachtäler mit ihren anmoorigen 

Böden sind feuchte Wiesengründe. Feuchtwiesen sind heute noch relativ häufig vorhanden, 

selten mit Röhrichten und Seggenrieden (wie bei Goddert). Magerwiesen und Streuobstbe-

stände sind rar (bei Raubach und Rückeroth). Eine kleine Besonderheit als Relikt einer früher 

weitverbreiteten historischen Nutzungsform stellen die Huteweiden bei Hartenfels und Steinen 

dar. Das Gebiet ist dicht besiedelt. Die Siedlungen entstanden entlang der Bachtäler und in 

den Bachursprungsmuldenñ (vgl. MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE UND MO-

BILITÄT 2023). 

2.1.2 Kleinräumige Lage  

Das geplante Baugebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand von Freirachdorf. Die Fläche schließt 

an die vorhandene Bebauung entlang der Straßen Zum Paradies und Eichenweg an 

(siehe nachfolgende Abbildung). 

 

Abbildung 4: Kleinräumige Lage des Plangebietes 

Quelle: MKUEM 2024, Abruf am 15.07.2024 

Plangebiet 
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2.2 Verkehrserschließung  

Die Ortsgemeinde Freirachdorf wird über die Kreisstraßen K 3 und K 4 erschlossen. Die bei-

den Kreisstraßen ermöglichen einen Anschluss an die für den Westerwald bedeutende Bun-

desstraße B 413, die eine Verbindung zwischen den Städten Hachenburg und Bendorf dar-

stellt. Über die B 413 ist zudem die Autobahn A 3 und damit die Ballungsräume Köln-Bonn und 

Rhein-Main gut zu erreichen. 

In der Ortsmitte trifft die K 4/Kirchstraße auf die K 3/Hauptstraße. In diesem Kreuzungsbereich 

befindet sich auch die Straße Am Guckelsberg, welche über die Ringstraße und den Eichen-

weg eine Anbindung des Plangebietes ermöglicht. In das Plangebiet hinein sind bereits die 

zwei Erschließungsstränge Lerchenweg und Meisenweg ausgebaut. 

   

Abbildung 5: Vorhandene Erschließungsstränge Lerchenweg (links) und Meisenweg (rechts) 

Quelle: EIGENE AUFNAHME VOM 04.04.2023 

2.3 Technische Erschließung  

Wasserversorgung  

Die geplante Erweiterung wird über einen Anschluss an das bestehende Wasserleitungsnetz 

an das öffentliche Netz der Wasserversorgung angebunden. Dabei ist vom Maßnahmenträger 

der Nachweis zu führen, dass für das Neubaugebiet das Wasserdargebot für Trink-, Brauch- 

und Löschwasser noch ausreichend und ein genügender Wasserdruck vorhanden ist. 

Abwasserbeseitigung  

Das Baugebiet wird im Trennsystem entwässert.  

Schmutzwasser 

Das anfallende Schmutzwasser wird durch Anschluss an die Ortskanalisation abgeführt und 

in die zentrale biologische Kläranlage geleitet. Bei der Kläranlage der Abwassergruppe Holz-

bach mit Standort in Dierdorf, Stadtteil Wienau, handelt es sich um eine voll-biologische Klär-

anlage. Bei der Abwasserentsorgung ist vom Maßnahmenträger ein hydraulischer Nachweis 

zu führen, dass die vorhandenen Kanalleitungen noch in der Lage sind, zusätzlich anfallende 

Abwasser aus dem Baugebiet schadlos aufzunehmen und dass die Kapazität der Kläranlage 

noch ausreicht, das zusätzlich anfallende Schmutzwasser ordnungsgemäß zu reinigen. 

Oberflächenwasser 

Um eine Überlastung des Vorfluters durch die zukünftig stärkere Befestigung der Flächen im 

Plangebiet zu vermeiden, wird ein zweiteiliges Entwässerungssystem vorgesehen. Neben ei-

nem bereits bestehenden Erdbecken an der Wiesenstraße werden Maßnahmen auf den Pri-

vatflächen vorgesehen, um das erforderliche Speichervolumen zu erreichen. 
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Das auf den Dachflächen und befestigten Flächen anfallende Oberflächenwasser wird in auf 

den privaten Baugrundstücken herzustellenden Rückhalteanlagen, z. B. als Zisterne oder Ri-

golenkorb, mit einem Retentionsspeichervolumen von 6 m³ und einer Drosselmenge von 

durchgehend 0,5 l/s gesammelt. Die Rückhalteanlagen sind mit einem vorgegebenen selbst-

entleerenden Volumenanteil herzustellen, deren Drossel- und Notablauf in die in der Erschlie-

ßungsstraße geplanten Regenwasserkanäle erfolgt. Die Regenwasserkanäle werden an das 

südlich der Wiesenstraße im Bereich des Flurstücks 37/4 der Flur 6 vorhandene Regenrück-

haltebecken angeschlossen.  

Somit wird das anfallende Oberflächenwasser zunächst dezentral auf jedem Baugrundstück 

zurückgehalten, anschließend im Regenrückhaltebecken zentral gesammelt und dann gedros-

selt in die Vorflut (Holzbach) eingeleitet. Die zusätzliche Einleitung führt dazu, dass eine Erhö-

hung des Volumens im vorhandenen Regenrückhaltebecken erforderlich wird. Die Änderung 

der bestehenden Einleitungserlaubnis wird zeitnah beantragt. 

Um die Bebaubarkeit der Grundstücke nicht einzuschränken, sind die Anlagen privat zu pla-

nen. So ergibt sich eine größtmögliche Auswahl an Lageanordnungen und Systemen, von 

denen nachfolgend eine beispielsweise vorgestellt wird. Außerdem ist es möglich, durch zu-

sätzliches Dauerstauvolumen eine gleichzeitige Brauchwassernutzung zu ermöglichen. Das 

geplante System ist vorab von den Verbandsgemeindewerken Selters freizugeben und nach 

Herstellung der Anlage abzunehmen. 

Mit dem Bauvertrag erfolgt die Verpflichtung, eine Regenrückhalteanlage auf eigene Kosten 

fachgerecht auf dem Bauplatz herzustellen, zu nutzen und zu warten. Die Verpflichtung zur 

dauerhaften Nutzung der Regenrückhalteanlage mit regelmäßiger Kontrolle und Wartung 

schließt auch die unverzügliche Reparatur von schadhaften Teilen, z. B. der Drosseleinrich-

tung ein. Bei einem Grundstücksverkauf geht die Verpflichtung auf die neuen Grundstücksei-

gentümer über, hierauf ist im Verkaufsvertrag hinzuweisen. 

 

Abbildung 6: Vorhandenes Regenrückhaltebecken südlich des Plangebietes 

Quelle: EIGENE AUFNAHME VOM 02.03.2023  
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Energieversorgung  

Innerhalb des Plangebietes sind keine Netzanlagen vorhanden. Die Versorgung des Bauge-

bietes mit elektrischer Energie kann durch Erweiterung des vorhandenen Ortsnetzes der Ener-

gienetze Mittelrhein GmbH sichergestellt werden. 

2.4 Sonstige Hinweise der Träger öffentlicher Belange  

Landesamt für Geologie und Bergbau  

In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht und es ist 

kein Altbergbau dokumentiert. Das Plangebiet wird von dem auf Eisen verliehenen, bereits 

erloschenen Bergwerksfeld ĂRossbach kons.ñ ¿berdeckt. Aktuelle Kenntnisse über die letzte 

Eigentümerin liegen nicht vor. Sollten bei den geplanten Bauvorhaben Indizien für Bergbau 

gegeben sein, wird spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotech-

nikers zu objektbezogenen Baugrunduntersuchungen empfohlen. Ein entsprechender Hinweis 

ist in den Textfestsetzungen aufgeführt. 

Es erfolgte seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau keine Prüfung der Ausgleichs-

flächen in Bezug auf Altbergbau. Sofern die Ausgleichsmaßnahmen den Einsatz von schweren 

Geräten erfordern, sollte hierzu eine erneute Anfrage zur Ermittlung eines möglichen Gefähr-

dungspotenzials erfolgen. 

Landesbetrieb Mobilität Diez  

Der LBM weist darauf hin, dass die Ortsgemeinde Freirachdorf den Erfordernissen des BauGB 

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Zusammenhang mit der K 4 und B 413 

Rechnung zu tragen hat. Es wurde eine überschlägige Prüfung gemäß DIN 18005-1 zur Ab-

schätzung des Beurteilungspegels von Straßenverkehr für verschiedene Abstände durchge-

führt. Die Beurteilung legt lange, gerade Verkehrswege ohne Geschwindigkeitsbegrenzung 

und eine ungehinderte Schallausbreitung zugrunde. Aufgrund der Tatsache, dass die Kreis-

straße ca. 330 m vom Plangebiet entfernt ist und eine geringe tägliche Verkehrsstärke zu 

Grunde gelegt werden kann, werden die schalltechnischen Orientierungswerte eingehalten. 

Die Bundesstraße ist ca. 550 m vom Plangebiet entfernt und durch eine hohe Verkehrsstärke 

geprägt. Die schalltechnischen Orientierungswerte werden überschritten. Es handelt sich je-

doch nicht um einen Verkehrsweg ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, da sich der potenzielle 

Einwirkungsbereich der B 413 zwischen den Knotenpunkten B 413 / L 292 sowie B 413 / L 305 

befindet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

von 100 km/h nicht immer erreicht wird. Darüber hinaus befindet sich zwischen B 413 und 

Plangebiet eine großflächige Waldfläche, die als schalltechnische Barriere zur Lärmreduzie-

rung beiträgt. Demnach ist die Beurteilungsgrundlage der Berechnung (langer, gerader Ver-

kehrsweg ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und ungehinderte Schallausbreitung) nicht zu-

treffend. Demnach besteht kein Erfordernis für weitere Nachweise und für die 

rechtsverbindliche Festsetzung technischer Vorkehrungen zum Schutz der geplanten Wohn-

nutzung. Der Gemeinderat sieht von lärmtechnischen Untersuchungen ab. 

Landwirtschaftskammer Rheinland -Pfalz  

Die Landwirtschaftskammer trägt Bedenken vor, dass durch die Lage der Kompensationsmaß-

nahme A2 eine Zerschneidung der Produktionseinheit einhergeht. Die Bedenken sind jedoch 

nicht zutreffend, da der zuständige Landwirt plant, die Kompensationsmaßnahme im Bereich 

der Flurstücke 3 und 6 in einer Einheit mit den Flurstücken 4 und 5 zu bewirtschaften. Dem-

nach werden die Flurstücke 3-6 einheitlich in ihrer Nutzung als Produktionseinheit extensiviert. 
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3 Inhalte des Bebauungsplanes 

3.1 Städtebauliches Konzept  

Das städtebauliche Konzept sieht ein Wohngebiet mit 16 Grundstücken vor. Bei einer Parzel-

lierung des Plangebietes in 16 Grundstücke entstehen ungefähre Grundstücksgrößen zwi-

schen 550 m² und 850 m². Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den Bebauungsplan ĂUnterm 

Eichelchen IIñ an. Die Festsetzungen im Bebauungsplan ĂPlªthchenñ werden in Anlehnung an 

den Bebauungsplan ĂUnterm Eichelchen IIñ getroffen. 

3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung  

Innerhalb des Plangebietes wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA)  ausgewiesen. Bestand-

teil des Bebauungsplanes sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen: 

Ziff. 1 (Wohngebäude) und Ziff. 2 (die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe).  

Die nach § 4 Abs. 2 Ziff. 3 BauGB allgemein zulässige Nutzung (Anlagen für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) sowie die nach § 4 Abs. 3 Ziff. 3-

5 BauGB ausnahmsweise zulässigen baulichen Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke; Anlagen für Verwaltungen; Gartenbaube-

triebe; Tankstellen.) werden ausgeschlossen, da mit den allgemein zulässigen Nutzungen eine 

ausreichende Vielfalt an Nutzungsarten und ïzwecken gewährleistet wird, die sich an den 

ortstypischen Bedarfen orientiert. Weiterhin zielt die Beschränkung einzelner (Arten von) Nut-

zungen auf die Vermeidung von Konflikten zwischen der Wohn- und Nichtwohnnutzung ab und 

soll dazu beitragen, dass die Wohnruhe nicht durch unzumutbare Verkehrs- und Lärmbelas-

tungen beeinträchtigt wird. 

Das Maß der baulichen Nutzung  wird durch die Festsetzung der Grund- und Geschossflä-

chenzahl (GRZ, GFZ), die Zahl der Vollgeschosse (Z) als Höchstmaß sowie die Höhe des 

Gebäudes (H) als Höchstmaß bestimmt. 

Die Grund- und Geschossflächenzahlen werden wie folgt festgelegt: GRZ 0,4 und GFZ 0,8. 

Damit entsprechen die Festsetzungen den Orientierungswerten des § 17 BauNVO. Zusätzlich 

werden zwei Vollgeschosse als Höchstmaß festgesetzt. 

Als bedeutender Planungsfaktor wird die maximale Höhe der Gebäude zur Begrenzung der 

Höhenentwicklung eingesetzt. Die Gebäudehöhe für Gebäude mit einem Flachdach und flach-

geneigten Dächern von 0 bis 16 Grad wird auf maximal 8,5 m festgelegt. Die Firsthöhe für 

Gebäude mit Dachneigungen über 16 Grad wird auf maximal 9,0 m bei einseitigen Pultdä-

chern und maximal 10,0 m bei Satteldächern sowie sonstigen Dachformen festgesetzt.  

Oberer Bezugspunkt ist die obere Dachbegrenzungskante (Firstlinie bei geneigten Dächern, 

Oberkante Abschluss Attika bei Flachdächern) an der zur Straße gelegenen Gebäudeseite in 

Fassadenmitte. Als unterer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe gilt die Oberkante der angren-

zenden öffentlichen Verkehrsfläche. Die Höhenlage dieses Punktes (Oberkante der Fahrbahn) 

ist durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten in der Planzeichnung festgesetz-

ten Straßenhöhen zu ermitteln. Bei Eckgrundstücken kann die für den unteren Bezugspunkt 

maßgebliche Straße frei gewählt werden. Aufgrund der Ortsrandlage werden mit diesen ein-

schränkenden Vorgaben massive Erscheinungsformen, die das Orts- und Landschaftsbild be-

einträchtigen können, vermindert.  
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3.3 Bauweise / überbaubare Grundstücksfläche  

Innerhalb des Plangebietes ist die offene Bauweise  mit Einzel - und Doppel häusern  vorge-

schrieben. Im Rahmen der offenen Bauweise müssen die Gebäude mit seitlichem Grenzab-

stand errichtet werden und die Längen der Baukörper dürfen nicht mehr als 50 m betragen. 

Damit entspricht die vorgegebene Bauweise der offenen Bautypologie der Umgebungsbebau-

ung. Die überbaubaren Flächen sind durch Baugrenzen  definiert. Die Baugrenzen werden 

einheitlich in einem Abstand von 3 m zu den angrenzenden Nutzungen festgesetzt. Bei der 

östlich angrenzenden Nutzung handelt es sich um Wald, zu dem grundsätzlich ein Abstand 

einzuhalten ist. Der erforderliche Sicherheitsabstand zwischen Wald und Bebauung ist stets 

einzelfallabhängig und richtet sich nach der Höhe, die der Bewuchs bei ordnungsgemäßer 

forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung voraussichtlich erreichen wird. Der angrenzende Wald 

wird jedoch auf einer Breite von ca. 30 m zu einem stufigen Waldrand umgestaltet, sodass 

keine Einschränkungen der überbaubaren Grundfläche im Plangebiet entstehen und die östli-

che Baugrenze analog zu den weiteren Baugrenzen 3 m zur räumlichen Geltungsbereichs-

grenze entfernt ist (zu Details siehe Teil II, Kapitel 2.2.2). 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen dürfen Garagen, Stellplätze und überdachte 

Stellplätze (Carports, Fahr-radunterstände) sowie Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne 

des § 14 Abs. 1 BauNVO (§ 23 Abs. 5 BauNVO) errichtet werden. Die nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen entlang der das jeweilige Baugrundstück erschließenden Straße sind je-

doch von jeglicher Bebauung, die eine Höhe von 1,0 m über Straßenniveau übersteigt, grund-

sätzlich freizuhalten (§ 14 Abs. 1 S. 3 BauNVO). Hiervon ausgenommen sind Abfallbehälter- 

bzw. Mülleinhausungen, Einfriedungen sowie zu den Seiten vollständig offene und überdachte 

Stellplätze. Vor Garagentoren, Schranken und anderen, die freie Zufahrt zu Garagen zeitweilig 

hindernden Einrichtungen ist ein Stauraum von 6,0 m auf dem Baugrundstück einzuhalten. 

Mit den Vorgaben zur Bebaubarkeit der Grundstücksflächen soll das Orts- und Straßenbild 

positiv gestaltet und eine ungeregelte Errichtung von z. B. genehmigungsfreien baulichen An-

lagen vermieden werden. 

3.4 Straßenverkehrsflächen  

Das Plangebiet wird über den Eichenweg erschlossen. Von diesem zweigen zwei Erschlie-

ßungsachsen (Lerchenweg und Meisenweg) ab. Diese Achsen werden im Plangebiet auf einer 

Breite von 6,0 m fortgeführt. In Verlängerung des Lerchenweges erfolgt eine geringe Aufwei-

tung der Fahrbahnbreite von ca. 50 cm auf 6,0 m. In Verlängerung des Meisenweges ver-

schwenkt der Fahrbahnverlauf leicht in östliche Richtung, sodass in etwa einheitlich tiefe Bau-

grundstücke entstehen. Die beiden Erschließungsachsen treffen im Norden des Plangebietes 

schließlich aufeinander, sodass eine sogenannte Ringerschließung entsteht und Wendeanla-

gen vermieden werden können. In den Kurvenbereichen der Verkehrsflächen erfolgt eine ge-

ringfügige Aufweitung der Breiten, die sich nach den Schleppkurven von Ver- und Entsor-

gungsfahrzeugen richtet (Müllfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge etc.). 

Gemäß der RASt 06 sind bei Anliegerstraßen mindestens 4,75 m für den Begegnungsfall 

Pkw / Pkw und mindestens 5,55 m für den Begegnungsfall Pkw / Lkw Straßenbreite vorzuse-

hen. Die Straßenregelbreite ist mit 6,0 m innerhalb des Plangebietes somit ausreichend. 

Beim Ausbau der Erschließungsstraße können aufgrund der Geländesituation Aufschüttungen 

und Abgrabungen erforderlich werden. Die Grundstücke sind jedoch auch im Bereich dieser 

betroffenen Bereiche noch ausreichend nutzbar, sodass auf eine Festsetzung dieser Bereiche 

als öffentliche Verkehrsfläche verzichtet wird. 
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3.5 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  

Die Notwendigkeit zur Festsetzung der pro Gebäude zulässigen Anzahl der Wohneinheiten 

leitet sich aus den Erfahrungen in anderen Baugebieten ab. Die Ausnutzung dieser nahezu 

unbeschränkten Chancen zum Bau von Mehrfamilienhäusern führt immer wieder zu Proble-

men mit den alteingesessenen Anliegern und vor allem den unmittelbaren Nachbarn, die sich 

plötzlich mit einer sehr massiven, zum Teil erdrückenden Bebauung sowie den anschließen-

den Problemen in Bezug auf Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs, wildem Parken, nicht aus-

reichende Infrastrukturanlagen usw. konfrontiert sehen. Außerdem kann diese Entwicklung 

signifikante bodenrechtliche Spannungen zur Folge haben, da der verstärkte Mehrfamilien-

hausbau ein deutliches Ansteigen der Grundstückspreise nach sich zieht. Dadurch ist das Ziel 

einer sozialgerechten Bodennutzung sowie der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölke-

rung gefährdet. Gerade in dem überwiegend durch Ein- und Zweifamilienhäuser geprägten 

Plangebieten und der darauf abgestellten Infrastrukturanlagen ist zu befürchten, dass es durch 

die überproportionale und ungesteuerte Verdichtung der Bebauung zu einer städtebaulich 

nicht wünschenswerten Umwandlung der baulichen Eigenart der betroffenen Bereiche kom-

men wird. Aufgrund dessen dürfen pro Einzelwohngebäude nicht mehr als insgesamt zwei 

Wohneinheiten errichtet werden, pro Doppelhaushälfte darf nicht mehr als eine Wohneinheit 

errichtet werden. 

3.6 Gestalterische Festsetzungen  

Dachgestaltung  

Innerhalb des Baugebiets sind sowohl geneigte Dachformen mit einer maximalen Dachnei-

gung von bis zu 45° als auch Flachdächer möglich. Die Zulässigkeit von Flachdächern ermög-

licht ein zeitgemäßes, aber auch kostengünstiges Bauen, insbesondere für junge Familien. 

Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke  

Die weiteren bauordnungsrechtlichen Vorgaben beziehen sich auf die Gestaltung der unbe-

bauten Flächen bebauter Grundstücke, um eine bestimmte grünplanerische Grundordnung zu 

gewährleisten. So sind Grundstücksfreiflächen, die nicht als Stellplatz, Zufahrt, Gebäudeer-

schließung oder eine andere zulässige Nutzung benötigt werden, gärtnerisch zu gestalten und 

dauerhaft zu erhalten. Vorgärten zwischen Gebäudefront und Straßenbegrenzungslinie dürfen 

nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden. Flächenhafte Stein- / Kies- / Splitt- und 

Schottergärten oder -schüttungen, ausgenommen Traufstreifen, sind nicht zulässig.  Mit den 

Vorgaben zur Bepflanzung und Gr¿ngestaltung soll der Anlage von sog. ĂSchotterbeetenñ ent-

gegengewirkt werden. Die Errichtung von flächenhaften Stein- / Kies- / Splitt- und Schottergär-

ten oder -schüttungen wird zudem aus gestalterischen, naturschutzfachlichen und vor allem 

klimatischen Gründen ausgeschlossen. Die unbebauten Flächen sollen durch diese Vorhaben 

begrünt werden, sodass das Kleinklima positiv beeinflusst wird. Zusätzlich profitieren die In-

sekten von blühenden Pflanzen und das Regenwasser kann an Ort und Stelle versickern.  

Bei der Anpflanzung von Gehölzen ist ein Nadelholzanteil von 10 % nicht zu überschreiten. Es 

sollen vorrangig Laubgehölze angepflanzt werden, z.B. aus der vorgeschlagenen Pflanzen-

auswahlliste. Damit ist eine Anpassung bzw. Verbesserung des Landschaftsbildes beabsich-

tigt. Die Anpflanzung von standortuntypischen Nadelgehölzen (Koniferen) wird daher regle-

mentiert.  

Einfriedungen  und Stützmauern  

Zur Erhaltung eines offenen Straßenraumbildes werden Einfriedungen und Stützmauern zur 

Abgrenzung der straßenseitigen Grundstücksgrenzen wie Mauern, Zäune und Hecken in ihrer 

Höhe beschränkt auf max. 1,2 m. Dies trägt zur allgemeinen Verkehrssicherheit bei. Zur 
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Sicherstellung der Bestimmtheit der Festsetzung wird ein unterer Bezugspunkt angegeben. 

Bei Einfriedungen, die an die öffentliche Straßenverkehrsfläche angrenzen, handelt es sich 

um die Oberkante der fertigen Verkehrsanlage. Bei Einfriedungen, die nicht an öffentlichen 

Straßenverkehrsflächen errichtet werden, ist die natürliche Geländeoberfläche der untere Be-

zugspunkt. 

Stellplätze  

Zur Gewährleistung eines fließenden Verkehrs und zur Vermeidung von Rückstau durch par-

kende Pkw im Straßenraum sind pro Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze auf dem Bau-

grundstück nachzuweisen. 

3.7 Festsetzungen zum Ausgleich von Eingriffen  

Die Ermittlung und Bewertung naturschutzfachlicher Abwägungsbelange erfolgte im Rahmen 

der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes. Eine zusammenfassende Darlegung lan-

despflegerischer Aussagen zur Überplanung und Erweiterung des Baugebietes erfolgt in 

Teil  II: Umweltbericht . Hierin werden die beschriebenen und bewerteten Auswirkungen des 

geplanten Eingriffes auf Natur und Landschaft einschließlich der geplanten Maßnahmen zur 

Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen detailliert auf-

geführt. 

Wasserhaushalt  

Durch das Vorhaben kommt es aufgrund der Neuausweisung eines Wohngebiets im Außen-

bereich zu einer Erhöhung des Versiegelungsanteils. Niederschlagswasser kann nicht mehr 

in dem Maße wie bisher versickern. Dies führt zu einem verstärkten oberirdischen Abfluss bzw. 

zur verminderten Grundwasserausbildung. Diese Auswirkungen sind grundsätzlich mit der 

baulichen Erschließung auszugleichen, so dass dem Vorfluter nach Bebauung des Gebiets 

nicht mehr Wasser zugeführt wird als vorher.  

Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen mit nachteiligen Auswirkungen auf den Wasser-

haushalt die den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Niederschlagswasser soll 

möglichst ortsnah versickert, verrieselt oder über eine Regenwasserkanalisation in ein Gewäs-

ser eingeleitet werden (§§ 5 Abs. 1 und 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz - WHG). Der private 

Bauherr (Investor) ist somit verpflichtet, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Daher sind 

entsprechende Hinweise in den Textfestsetzungen angeführt. 

Ein geotechnisches Gutachten zur Untersuchung der Versickerungsfähigkeit des Untergrun-

des wurde nicht erstellt und ist bei Bedarf vom Bauherren in eigener Verantwortung zu beauf-

tragen.  

Mit der Neuausweisung des Wohnbaugebietes ist eine Neuversiegelung von rund 5.214 m² 

verbunden. Die Versiegelung innerhalb des Plangebietes und die damit verbundenen Eingriffe 

in den Bodenwasserhaushalt werden neben der Rückhaltung und Verwertung von Nieder-

schlagswasser auf den Privatgrundstücken durch Vorgaben zur getrennten Sammlung von 

überschüssigem unbelasteten Niederschlagswasser und zentraler Rückhaltung ausgeglichen. 

Neben einem bereits bestehenden Regenrückhaltebecken an der Wiesenstraße werden Re-

genrückhalteanlagen auf den Privatflächen vorgesehen, um das erforderliche Speichervolu-

men zu erreichen (siehe hierzu die allgemeinen Ausführungen unter Teil I, Kapitel 2.3 und Teil 

II, Kapitel 3.1.2.3). Unter Beachtung dieser Vorgaben zum Umgang mit Niederschlagswasser 

ist keine wesentliche Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes gegeben. 

Die Versiegelung innerhalb des Plangebietes und die damit verbundenen Eingriffe in den Bo-

denwasserhaushalt werden daher unter Beachtung des Gebotes der Verhältnismäßigkeit 
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durch Vorgaben sowie Hinweise zur Rückhaltung bzw. Versickerung von unbelastetem Ober-

flächenwasser auf dem privaten Grundstück weitgehend kompensiert. Die verbleibende Be-

einträchtigung wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 18 BNatSchG beur-

teilt. Da die Flächenversiegelung im Baugebiet nicht durch eine Flächenentsiegelung an 

anderer Stelle kompensiert werden konnte, werden unter Anwendung der 

§§ 1a u. 9 Abs. 1a BauGB ausreichende Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt (siehe nachfol-

gender Abschnitt). 

Landespflegerische Maßnahmen  / Bepflanzungen  

Die beabsichtigte Erweiterung des vorhandenen Wohngebietes steht den landespflegerischen 

Zielsetzungen entgegen. Es erfolgt ein Eingriff, der überwiegend nicht innerhalb des Plange-

bietes kompensiert werden kann (siehe in Teil II, Kapitel 3.3 Eingriffsbilanz und Kompensati-

onsmaßnahmen). 

Neben den Vorgaben zur allgemeinen Durchgrünung und zur Eingrünung des Plangebietes 

mit heimischen Gehölzen, die vorrangig dem Schutz des Landschaftsbildes dienen, sind ex-

terne Kompensationsflächen festzusetzten. 

Mit dem Planvorhaben werden erhebliche Beeinträchtigungen, als auch erhebliche Beein-

trächtigungen besonderer Schwere auf einzelne Schutzgüter hervorgerufen (siehe Kap. 3.1.2 

und 3.3). Die vorhabenbedingten baulichen Eingriffe werden im Sinne des Vermeidungs- und 

Minimierungsgebotes auf die unbedingt zur Verwirklichung der Planung erforderlichen Flächen 

beschränkt. Nach Darlegung des Umweltberichtes (siehe Teil II, Kapitel 3.3) kann der geplante 

Eingriff durch die Kompensationsmaßnahmen A1 und A2 in einer Gesamtgröße von 

ca. 26.634 m² auf den Flurstücken 83 der Flur 13 sowie Flurstücken 3 und 6 der Flur 8 in der 

Gemarkung Freirachdorf kompensiert werden. Die Maßnahmen beinhalten die Extensivierung 

von Grünland durch Reduzierung der Nutzungsintensität. 

Gemäß § 15 BNatSchG ist von den Trägern der Bauleitplanung darzulegen, wie die bei der 

Realisierung eines Bebauungsplanes zu erwartenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft beseitigt oder durch geeignete Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

kompensiert werden. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz erfolgt nach dem Praxisleitfaden zur Er-

mittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz (MKUEM 2021; siehe Teil II, Kapitel 

3.3). Aus der konkreten planerischen Situation heraus sowie nach planerischer Wertentschei-

dung und Abwägung der verschiedenen Belange sieht der Gemeinderat die Festsetzung der 

im Umweltbericht (siehe Teil II, Kapitel 3.3) dargelegten Kompensationsmaßnahmen als ge-

eignet an, einen Ausgleich zwischen den betroffenen Belangen des Naturschutzes einerseits 

und den Erfordernissen zur Schaffung von Wohnraumflächen andererseits zu erreichen. 
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4 Umsetzung des Planes / Flªchenbilanz 

4.1 Flächenbilanz  

In der nachstehenden Flächenbilanz wird eine Übersicht über die Aufteilung und Nutzung des 

Plangebietes gegeben. 

Tabelle 1: Flächenbilanz für das Plangebiet 

Gesamtfläche  11.314 m² 100 % 

Wohngebiet 10.166 m² 89,9 % 

Straßenverkehrsfläche 1.148 m² 10,1 % 

 
Tabelle 2: Flächenbilanz für die externen Kompensationsflächen 

Gesamtfläche  26.634 m² 100 % 

Maßnahme A1 13.840 m² 52,0 % 

Maßnahme A2 12.794 m² 48,0 % 

4.2 Ermittlung des Versiegelungsgrades  

A. Anteil für private Baugrundstücke  4.066 m² 

Wohngebiet (WA) mit 10.166 m² 

Davon sind 40 % (GRZ 0,4) überbaubar 
4.066 m² 

 

B. Anteil für öffentliche Infrastrukturanlagen  1.148 m² 

Erschließungsstraße 1.148 m² 

 

Summe Versiegelung A + B  5.214 m² 100 % 

A. Anteil für private Baugrundstücke 4.066 m² 78,0 % 

B. Anteil für öffentliche Infrastrukturanlagen 1.148 m² 22,0 % 

4.3 Umsetzung und Zuordnung der externen Ausgleichsflächen und ïmaßnah-

men 

Gemäß den §§ 9 Abs. 1a, 135aï135c BauGB kann die Gemeinde Kostenerstattungsbeiträge 

für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erheben. Voraus-

setzung für die Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen ist gemäß § 135c BauGB die Auf-

stellung einer entsprechenden Satzung durch die Gemeinde. Die Kosten können geltend ge-

macht werden, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich genutzt 

werden dürfen.  

Grundsªtzlich lassen sich im Bereich des Bebauungsplans ĂPläthchenñ zwei Eingriffsverursa-

cher unterscheiden: Zum einen ist die Gemeinde (öffentlich) der Verursacher für die Herstel-

lung der Erschließungsstraße, zum anderen sind es die einzelnen Bauherren im Baugebiet. 
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Um den Verfahrensablauf bei der Zuordnung der Ausgleichsfläche zu vereinfachen, sollten die 

Kompensationsflächen bzw. die anfallenden Kosten entsprechend dem Versiegelungsanteil 

den privaten Bauherrn (78,0 %) und der Ortsgemeinde (22,0 %) als Baulastträger für die öf-

fentliche Erschließung zugeordnet werden. Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen können 

anteilig einzelnen Kompensationsmaßnahmen zugeordnet werden. Sofern eine Aufteilung von 

Erschließungsmaßnahmen erforderlich wird, soll die weitergehende Zuteilung im Verhältnis 

der Flächen erfolgen. 

Im Bebauungsplan ĂPläthchenñ kºnnen gemäß dieser prozentualen Aufteilung folgende An-

teile an den Maßnahmen zugeordnet werden:  

Eingriffsverursacher  Versiegelungsanteil  
Flächenanteil an den 
Maßnahmen  A1 & A2  

Privat (Baugrundstücke) 78,0 % 20.774,5 m² 

Öffentlich (Straßenverkehr) 22,0 % 5.859,5 m² 

Summe  100 % 26.634 m² 

Die Gemeinde kann durch Satzung die Verteilung der entstehenden Kosten auf die zugeord-

neten Grundstücke regeln. Es sind gemäß § 135b BauGB verschiedene Verteilungsmaßstäbe 

zulässig. Aus Gründen eines möglichst raschen und einheitlichen Verwaltungsvollzugs wird 

jedoch empfohlen, die überbaubare Grundstücksfläche als Verteilungsmaßstab zu wählen. 

Die Anwendung eines einheitlichen Verteilungsschlüssels geht zwar zu Lasten der Einzelfall-

gerechtigkeit bei der Abrechnung der Kosten. Bei der Erschließung eines Baugebietes kann 

und muss man von einer Solidargemeinschaft derjenigen Grundstücke sprechen, die im Plan-

gebiet liegen. Dies wird auch vom Gesetzgeber so gesehen, da bei dem Verteilungsmaßstab 

überbaubare Grundstücksfläche allein die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl 

herangezogen wird. Dabei bleibt unberücksichtigt, ob der einzelne Bauherr das Baurecht mit 

seinem Vorhaben voll ausschöpft (Fall der Unterschreitung) oder im Wege einer Befreiung 

nach § 31 Abs. 2 BauGB geringfügig überschreitet (Fall der Überschreitung). 

Gleiches gilt auch für die Ausgleichsmaßnahmen auf den Baugrundstücken. So kann der Be-

pflanzungsaufwand eines Baugrundstückes am Rande des Plangebiets höher sein als der Be-

pflanzungsaufwand eines Baugrundstückes inmitten des Plangebiets.  

Festsetzungen für den Ausgleich auf den privaten Baugrundstücken werden nicht zugeordnet, 

sondern den Bauherrn im Wege von Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung aufgegeben. 

Zu den Maßnahmen auf den Eingriffsgrundstücken im Plangebiet zählen die Pflanzmaßnah-

men auf den Baugrundstücken, die von den jeweiligen Grundstückseigentümern vorzunehmen 

sind. 

Bei gemeindlichen Erschließungsanlagen mit Eingriffswirkung (i.d.R. Verkehrsflächen) schei-

den eine Zuordnung und Abrechnung über die Satzung aufgrund von § 135c BauGB generell 

aus. Stattdessen können die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen über das Erschließungsrecht 

als erforderlicher Aufwand abgerechnet werden. Dieser wird auf die nach § 131 Abs. 1 BauGB 

erschlossenen Grundstücke verteilt. 
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4.4 Bodenordnung  

Bei den zukünftigen Wohnbauflächen handelt es sich ausschließlich um gemeindeeigene Flä-

chen. Zur Realisierung des Bebauungsplans sind daher keine bodenordnerischen Maßnah-

men in Form der freiwilligen oder privatrechtlichen Bodenordnung oder in Form des gesetzli-

chen Umlegungsverfahrens nach §§ 45 ff BauGB durchzuführen. Die Bildung der 

Baugrundstücke erfolgt im Wege der Fortführungsvermessung. 

4.5 Kosten  

Erschließung  

 

Externe Kompensationsflächen  

 

Die hier vorgenommene Kostenschätzung kann nur einen ungefähren Rahmen vorgeben. Die 

exakten Kosten können erst mit der anschließenden Ausbau- bzw. Ausführungsplanung er-

mittelt werden, da nur in diesem Zusammenhang z. B. genaue Ermittlungen der Massen für 

die Erdarbeiten möglich sind. 

 

 

Preis Kosten
Straßenbau 1.148m² à ΞΡΜЯΜΜНқ= ΞΥΤЮΜΜΜЯΜΜНқ
Straßenbeleuchtung 10 St. à ΟЮΜΜΜЯΜΜНқ= ΟΜЮΜΜΜЯΜΜНқ
Wasserversorgung 200 lfdm à ΞΠΜЯΜΜНқ= ΠΥЮΜΜΜЯΜΜНқ
Schmutzwasserkanal 200 lfdm à ΠΣΜЯΜΜНқ= ΦΞЮΜΜΜЯΜΜНқ
Regenwasserkanal 200 lfdm à ΡΜΜЯΜΜНқ= ΝΜΜЮΜΜΜЯΜΜНқ

= ΡΡΤЮΜΜΜЯΜΜНқ
15 % Nebenkosten = ΥΟЮΡΡΜЯΜΜНқ

= ΣΠΜЮΡΡΜЯΜΜНқ
19 % Mehrwertsteuer = ΝΞΝЮΤΜΠЯΡΜНқ

= ΤΣΞЮΞΡΠЯΡΜНқ
Zur Aufrundung = ΤЮΤΠΡЯΡΜНқ
Gesamtkosten Erschließung = ΤΤΜЮΜΜΜЯΜΜНқ

Größe

Landespflegemaßnahmen
Beschreibung der Maßnahmen Größe in m² Preis Dauer in Jahren Kosten

A1
Extensivierung von Grünland, Mahd 
und Abräumung Mähgut 13840 à ΜЯΟΜНқ x 25 = ΝΜΟЮΥΜΜЯΜΜНқ

A2
Extensivierung von Grünland, Mahd 
und Abräumung Mähgut 12794 à ΜЯΟΜНқ x 25 = ΦΡЮΦΡΡЯΜΜНқ

= ΝΦΦЮΤΡΡЯΜΜНқ
= ΟΤЮΦΡΟЯΠΡНқ
= ΞΟΤЮΤΜΥЯΠΡНқ
= ΞΦΝЯΡΡНқ
= ΞΟΥЮΜΜΜЯΜΜНқGesamtkosten Landespflegemaßnahmen 

Zur Aufrundung

19 % Mehrwertsteuer
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II.  UMWELTBERICHT 

1 Rechtsgrundlagen und Vorbemerkungen 

1.1 Umweltprüfung  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 

§ 1a eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-

wirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Gemäß § 2a Nr. 2 BauGB bildet der Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begründung. 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB muss der Umweltbericht nur die Angaben enthalten, die angemes-

senerweise verlangt werden können und den gegenwärtigen Wissensstand und die aktuellen 

Prüfmethoden sowie den Inhalt und Detaillierungsgrad des Planes berücksichtigen. 

1.2 Verträglichkeitsprüfung  

Falls sich eine Bauleitplanung auf ein Vogelschutz- oder FFH1-Schutzgebiet im Hinblick auf 

deren Schutzzweck erheblich auswirken kann, ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

Dieser Untersuchung ist zunächst eine Vorprüfung der Erforderlichkeit zur Durchführung einer 

Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 BNatSchG vorzuschalten, was in der nachstehenden Erläu-

terung in Teil II, Kapitel 3.1.3 erfolgt. Das BNatSchG stellt klar, dass die Verträglichkeitsprü-

fung auf der Ebene der Bauleitplanung abschließend abzuarbeiten ist. Bei der Entscheidung 

über die Zulassung plankonformer Vorhaben bedarf es also keiner weiteren oder erneuten 

Verträglichkeitsprüfung. Der Bebauungsplan kann nur als Satzung beschlossen werden, wenn 

die Untersuchungen zur Verträglichkeit ergeben, dass erhebliche Beeinträchtigungen der 

Schutzgebiete durch die Umsetzung des Planes ausgeschlossen sind. 

1.3 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft  

Nach den Bestimmungen des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes sind bei der Aufstel-

lung von Bauleitplänen eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu vermeiden. Unvermeidbare Eingriffe müssen durch 

Ausgleichsmaßnahmen, die der Bebauungsplan auf geeigneten Flächen festsetzt, kompen-

siert werden. Diese Kompensationsmaßnahmen werden im Rahmen der Umweltprüfung aus-

gearbeitet und im Bebauungsplan festgesetzt. In diesem Zusammenhang ist durch eine bilan-

zierende Gegenüberstellung darzulegen, dass der Umfang und die Qualität der 

Ausgleichsmaßnahmen für eine Kompensation der ermöglichten Eingriffe angemessen und 

ausreichend sind. 

1.4 Geschützte Biotope und Arten  

Durch die Realisierung eines Bebauungsplanes dürfen gesetzlich geschützte Biotope und Ar-

ten nicht beeinträchtigt oder zerstört werden. Daher ist im Rahmen der Umweltprüfung zu un-

tersuchen, ob geschützte Arten und Biotope von der Planung beeinträchtigt werden könnten. 

 
1 FFH: Fauna-Flora-Habitat entsprechend der Richtlinie 92/43/EWG der Europäischen Gemeinschaft 
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2 Einleitung 

2.1 Kurzdarstellung des Inhaltes  und der wichtigsten Ziele und  Festsetzungen 

des Bebauungs planes  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Ortsgemeinde Freirachdorf die bau-

liche Erweiterung der Siedlungsfläche für Wohnen am nordöstlichen Ortsrand. Dazu werden 

ein allgemeines Wohngebiet und eine öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt, welche 

die Erschließung von ca. 16 Baugrundstücken ermöglicht. Zur landschaftlichen Einbindung in 

die Umgebung ist das Plangebiet im Norden und Osten einzugrünen. 

2.2 Darlegung der maßgeblichen umweltrelevanten Zielvorhaben einschlägiger 

Fachgesetze und Fachpläne  

2.2.1 Fachgesetze  

Es gibt in zahlreichen Fachgesetzen umweltrelevante Ziele, die bei der Neuausweisung von 

Bauland zu berücksichtigen sind. Dies sind zum Beispiel die verschiedenen Grundsätze der 

Bauleitplanung, die gemäß § 1 BauGB in besonderer Weise bei der Aufstellung von Bebau-

ungsplänen berücksichtigt werden müssen. Die Regelungen des Bundes- und Landesnatur-

schutzgesetzes sind insbesondere für den Arten- und Biotopschutz relevant. Dort finden sich 

auch Vorgaben zur Eingriffsregelung und zur Verträglichkeitsprüfung bei Vogelschutz- und 

FFH-Gebieten. Wichtig sind auch die Vorgaben des Wasserhaushaltes- und Landeswasser-

gesetzes zum Umgang mit Niederschlagswasser. Neben diesen allgemeinen gesetzlichen 

Vorgaben gibt es keine speziellen Regelungen, die im vorliegenden Fall von besonderer Be-

deutung wären.  
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2.2.2 Fachpläne  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von nationalen und internationalen Schutzgebieten . 

Es befinden sich keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmale, 

geschützte Landschaftsbestandteile oder Wasserschutzgebiete im Plangebiet oder angren-

zend. Beim nächstgelegenen Naturschutzgebiet handelt es sich um das 1,9 km entfernte Na-

turschutzgebiet Schimmelsbachtal (NSG-7100-238). Die weiteren Schutzgebiete sind mehr 

als 2 km entfernt. 

Das Plangebiet liegt nicht im Einwirkungsbereich von NATURA-2000-Gebieten. In ca. 0,6 km 

Entfernung befindet sich eine Teilfläche des FFH-Gebietes Unterwesterwald bei Herschbach 

(DE-5312-301). Die nächstgelegene Teilfläche des Vogelschutzgebietes Westerwald (DE-

5312-401), welches mehrere über den Westerwald verteilte Gebiete umfasst, befindet sich in 

ca. 1,3 km Entfernung. Aufgrund der Abstände sind Auswirkungen auf die NATURA-2000-Ge-

biete ausgeschlossen. 

 

Abbildung 7: Nationale und internationale Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes 

Quelle: MKUEM 2024, Abruf am 07.06.2023 

Es befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope  des § 30 BNatSchG und 

§ 15 LNatSchG im Plangebiet oder angrenzend. Die geringste Entfernung zwischen einem 

gesetzlich geschützten Biotop (Quellbach NO Freirachdorf (GB-5412-0495-2006)) und dem 

Plangebiet beträgt ca. 550 m. Aufgrund der Entfernung sind keine Beeinträchtigungen zu er-

warten. Im Rahmen vorhabenbezogener Erhebungen 2023 und 2024 sowie der Grünlandkar-

tierung 2021 des Landes Rheinland-Pfalz (durchgeführt vom Landesamt für Umwelt Rhein-

land-Pfalz ï LfU) sind im Plangebiet keine nach § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG 

geschützten Biotope bzw. FFH-Lebensraumtypen kartiert worden.  

FFH-Gebiet 

Vogelschutz-
gebiet 

Naturschutz-
gebiet 

Plangebiet 
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In ca. 250 m Entfernung nordwestlich befindet sich der Biotopkomplex  Bachabschnitt N Frei-

rachdorf (BK-5412-0127-2006) bestehend aus dem Biotoptyp yFM2 Bachmittellauf im Mittel-

gebirge, in ca. 340 m Entfernung östlich befindet sich der Biotopkomplex Laubwald NW Her-

schbach (BK-5412-0131-2006) bestehend aus dem Biotoptyp AA1 Eichen-Buchenmischwald 

(siehe nachfolgende Abbildung). Aufgrund der Entfernung sind keine Beeinträchtigungen zu 

erwarten. 

 

Abbildung 8: Biotopkomplexe im Umfeld des Plangebietes 

Quelle: MKUEM 2024, Abruf am 23.05.2023 

  

Plangebiet 
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Die Planung vernetzter Biotopsysteme  enthält für das Plangebiet die Zielkategorie biotopty-

penverträgliche Nutzung von Ackerflächen, Rebfluren und Obstplantagen (siehe nachfolgende 

Abbildung). In der Karte 3 zu den Prioritäten (vgl. LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GE-

WERBEAUFSICHT 1991, Abruf am 23.05.2023) ist der Planungsraum nicht belegt.  

 

 
Abbildung 9: Auszug aus der Zielekarte der Planung vernetzter Biotopsysteme  

Quelle: LANDESAMT FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ 2022, Abruf am 23.05.2023 

Das Plangebiet liegt gemäß Regionale m Raumordnungsplan Mittelrhein -Westerwald  nicht 

in einem Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet (siehe Abbildung 1). Östlich im Bereich des an das 

Plangebiet anschließenden Waldes befindet sich ein Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopver-

bund (vgl. PLANUNGSGEMEINSCHAFT MITTELRHEIN-WESTERWALD 2017a). 

Das Plangebiet grenzt im Osten an einen Privatwald  an, der als Wirtschaftswald einem forst-

wirtschaftlichen Betrieb angegliedert ist. Der Wald im Bereich des Flurstücks 96/16 der Flur 6 

stellt sich als dreireihiger Waldrand dar, der überwiegend mit Vogelkirschen bestandenen ist. 

Daran schließt sich eine Art Vorwald, bestehend aus weiten Flächen an natürlicher Sukzession 

mit Brombeeren, Himbeeren, Hasel und einzelnen Birken, an (siehe Abbildung 4, 10 und 21). 

Der Bereich ist Teil einer großen zusammenhängenden Waldfläche zwischen den Ortsgemein-

den Freirachdorf, Mündersbach, Höchstenbach, Steinebach a. d. Wied, Schenkelberg sowie 

Herschbach. 

Plangebiet 
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Abbildung 10: Angrenzender Baumbestand im Bereich des Flurstücks 96/16 der Flur 6 

Quelle: EIGENE AUFNAHME VOM 15.03.2024 

Der Baumbestand erfüllt die Definition Wald im Sinne des Gesetzes nach § 3 Abs. 1 LWaldG. 

Wegen der Gefahr umstürzender Bäume und des Übergreifens von Bränden, ist dem zu nahen 

Heranrücken einer Bebauung an den bereits vorhandenen Wald entgegenzutreten. Rechts-

grundlage hierfür ist § 3 Abs. 1 LBauO, wonach bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und 

Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 2 LBauO so anzuordnen, zu errichten, zu ändern 

und instand zu halten sind, dass sie die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie die natürli-

chen Lebensgrundlagen nicht gefährden. 

Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, die einen konkreten Abstand zwischen Bebauung und 

Wald definieren. Der erforderliche Sicherheitsabstand ist daher stets einzelfallabhängig und 

richtet sich nach der Höhe, die der Bewuchs bei ordnungsgemäßer forstwirtschaftlicher Be-

wirtschaftung voraussichtlich erreichen wird. Nach Erfahrungen von Sachverständigen sollte 

jedoch grundsätzlich ein Mindestabstand von 25 ï 35 m eingehalten werden. Der tatsächliche 

Abstand zwischen der geplanten überbaubaren Fläche und dem Wald beträgt < 5 m, ist dem-

nach zu gering. 

In § 1 Abs. 1 S. 1 LWaldG wird als Zweck des Gesetzes formuliert, den Wald in der Gesamt-

heit und Gleichwertigkeit seiner Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schützen und erforderli-

chenfalls zu mehren sowie durch Leistungen der Forstwirtschaft zu pflegen und weiterzuent-

wickeln. Die Erhaltung des Waldes würde für das Plangebiet bedeuten, dass der Bereich 

östlich der Erschließungsstraße in Verlängerung des Meisenweges nicht bebaubar wäre. Dies 

hätte bei Verlängerung der vorhandenen Erschließungsachse entweder eine einseitige (west-

liche) Bebauung oder bei Verschwenkung der Erschließungsstraße in westliche Richtung eine 

doppelte Erschließung des mittigen Baufeldes zur Folge. Beide Varianten stellen für die Orts-

gemeinde keine wirtschaftliche und zufriedenstellende Lösung dar. Daher wurde eine Lösung 

mit dem Eigentümer des Privatwaldes gesucht, die es ermöglicht, dass im Bereich des Plan-

gebietes keine Einschränkungen durch den angrenzenden Wald entstehen. Der Eigentümer 

hat angeboten, der erforderlichen Bereich baumfrei zu machen. Nach Rücksprache mit den 

zuständigen Revierförstern wurde sich darauf geeignet, dass aufgrund des lediglich dreireihi-

gen Baumbestandes durch geringe Eingriffe ein stufiger Waldrandaufbau in einer Tiefe von 
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30 m gefördert und entwickelt werden kann. Dieser wird nach der allgemein üblichen Praxis 

mit einer Kraut-, Strauch- und Baumschicht gestaltet. Eine vertragliche oder notarielle Siche-

rung dieser Einigung ist nicht geplant, da der Waldumbau vor der baulichen Umsetzung des 

Plangebietes durchgeführt wird. Dem Waldeigentümer obliegt anschließend im Rahmen der 

Verkehrssicherungspflicht dafür zu sorgen, dass keine Schäden durch Bäume an Personen 

oder Sachen entstehen ï es darf demnach keine Ăneueñ Gefahrenlage entstehen.  

Die Gestaltung eines stufigen Waldrandes entspricht somit den forstrechtlichen und bauord-

nungsrechtlichen Vorgaben, ermöglicht dem Waldeigentümer die Vermarktung eines Teilbe-

reichs seiner Wirtschaftsmasse und der Ortsgemeinde eine wirtschaftliche Erschließung und 

Bebauung des Plangebietes. Den betroffenen Belangen wird ausreichend Rechnung getra-

gen.  

Mit dem Fortschreiten des Klimawandels steigen Häufigkeit und Intensität von Starkregener-

eignissen. Starkregen bedeutet, dass in kurzer Zeit große Regenmengen fallen. Fließen diese 

Regenwassermengen in der Landschaft zusammen und führen so zu lokalen Überflutungen, 

spricht man von Sturzflut. Die Gefährdung durch Sturzfluten lässt sich den landesweiten Sturz-

flutkarten  des Landes Rheinland-Pfalz entnehmen (vgl. LANDESAMT FÜR UMWELT 2024). 

Nachfolgend ist der Kartenausschnitt für die Ortsgemeinde Freirachdorf dargestellt: 

 

Abbildung 11: Auszug aus der Sturzflutkarte 

Quelle: LANDESAMT FÜR UMWELT 2024, Abruf am 24.06.2024 

Die Karte zeigt die Fließgeschwindigkeit sowie die Fließrichtung von oberflächlich abfließen-

dem Wasser infolge von Starkregenereignissen. Es wird ein extremes Starkregenereignis mit 

einer Regendauer von vier Stunden (SRI 10) angenommen. In Rheinland-Pfalz entspricht dies 

je nach Region einer Regenmenge von ca. 112 - 136 mm in vier Stunden. 

Plangebiet 
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Im Bereich des Plangebietes werden keine Sturzfluten dargestellt. Eine Gefährdung ergibt sich 

vor allem in ca. 450 m Entfernung westlich im Bereich des Freiachendorfer Baches, einem 

Gewässer 3. Ordnung sowie südlich des Plangebietes im Bereich der Straße Am Sonnenhang, 

in Fließrichtung des Holzbaches (Gewässer 3. Ordnung). Da diese Gefährdungsbereiche to-

pographisch bedingt deutlich tiefer liegen als das Plangebiet selbst, besteht für dieses keine 

Gefahr. Es sind, vorbehaltlich der Anregungen der Träger öffentlicher Belange, keine Maß-

nahmen erforderlich, die dem Schutz des Plangebietes im Fall eines Starkregenereignisses 

dienen. 

Beim Gebrauch der Karte ist zu beachten, dass es sich lediglich um ein Modell handelt, wel-

ches die Realität nie vollständig abbilden kann. Bei extremen Niederschlagsereignissen kann 

es aber auch in Bereichen zu Überflutungen kommen, für die in der Sturzflutgefahrenkarte 

keine Hinweise auf Abflusskonzentrationen zu finden sind. Auch Regenereignisse mit gerin-

gerer Intensität können bereits Überflutungen auslösen. Vor diesem Hintergrund ist die allge-

meine Sorgfaltspflicht nach § 5 Abs. 2 WHG zu beachten: ĂJede Person, die durch Hochwas-

ser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 

geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 

Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen 

nachteiligen Folgen f¿r Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.ñ 
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3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

3.1 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkun-

gen 

Im Folgenden wird die Bestandsituation der in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB aufgeführten Schutz-

gütern, der Landschaft und der biologischen Vielfalt dargestellt. Die Beschreibung und Bewer-

tung der Umweltauswirkungen erfolgt entsprechend der in Anlage 1 Nr. 2b aa-hh BauGB be-

nannten möglichen erheblichen Auswirkungen auf den Umweltzustand unter Anwendung des 

Praxisleitfadens zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz (vgl. MINISTE-

RIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE UND MOBILITÄT 2021). Dabei werden die direkten 

und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, 

mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negati-

ven Auswirkungen berücksichtigt. 

Der Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz führt die im 

Kap. 3.1.2 betrachteten Schutzg¿ter ĂKlima / Luft, Wasser, Boden, Pflanzen, Tiere, Biotope, 

Landschaftsbildñ auf, die sich von den in Ä 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB aufgeführten Begriffen 

ĂTiere, Pflanzen, Flªche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgef¿ge zwischen ihnen 

sowie die Landschaft und die biologische Vielfaltñ unterscheiden. In dieser Unterlage sind Aus-

wirkungen auf ĂFlªchenñ unter den Auswirkungen auf den Boden enthalten; Auswirkungen auf 

ĂLandschaftñ sind unter den Auswirkungen auf das Landschaftsbild enthalten. Die biologische 

Vielfalt wird über die Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und Boden abgedeckt. 

Als über die im Praxisleitfaden hinausgehenden Schutzg¿ter werden die Schutzg¿ter ĂMensch, 

Gesundheit (Immissionen); Bevºlkerung insgesamtñ, Kultur- und Sachgüter sowie die Wech-

selwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern betrachtet (Kap. 3.1.3). 

3.1.1 Allgemeine Ausprägung ï Siedlung / Verkehr / Landwirtschaft  

Siedlung  

Freirachdorf liegt im Nordwesten der Verbandsgemeinde Selters im Westerwaldkreis. Die 

Ortsgemeinde Freirachdorf liegt in der Dierdorfer Senke (Landschaftsraum Nr. 324.7) in der 

Großlandschaft Westerwald (Nr. 32), einer von rund 325 m ü. NHN auf 275 m ü. NHN nach 

Südwesten geneigte Eintiefung am Ostrand des Niederwesterwaldes mit weiträumigen Feld- 

und Weidefluren.  

Das Plangebiet selbst erstreckt sich auf einer mittleren Höhenlage von ca. 300 m ü. NHN am 

nordöstlichen Ortsrand und ist in südliche Richtung geneigt. Es handelt es sich um Grünland, 

welches im Norden von einer Ackerfläche, im Osten von einer Waldfläche und im Süden und 

Westen von der bebauten Ortslage umgeben wird (siehe nachfolgende Abbildung).  
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Abbildung 12: Blick in das Plangebiet 

Quelle: EIGENE AUFNAHME VOM 04.04.2023 

Verkehr  

Freirachdorf ist durch die K 3 und K 4 in das überörtliche Verkehrsnetz eingebunden. Über die 

K 3 ist in nördliche Richtung nach ca. 2,0 km die Ortsgemeinde Mündersbach und damit die 

B 413 zu erreichen. In südliche Richtung führt die K 3 i.V.m. der K 153 nach ca. 2,2 km in die 

Ortsgemeinde Marienhausen. Die K 4 führt nach 1,6 km in östlicher Richtung nach Hersch-

bach und nach 2,6 km in westlicher Richtung nach Roßbach. Der nächstgelegene Autobahn-

anschluss der Autobahn A 3 befindet sich in ca. 10 km Entfernung bei Dierdorf. Die nächstge-

legenen Bahnhaltepunkte des Regionalverkehrs sind in jeweils ca. 13 km in Hachenburg und 

in Siershahn zu erreichen, eine Haltestelle des Fernverkehrs befindet sich in Montabaur in ca. 

23 km Entfernung. 

Landwirtschaft  

Die Gemarkungsfläche von Freirachdorf weist einen Anteil von 54 % Waldfläche und von 31 % 

Landwirtschaftsfläche auf (vgl. STATISTISCHES LANDESAMT RHEINLAND-PFALZ 2022, 

Stand: 31.12.2021). Im RROP ist das Plangebiet nicht als Vorrang- / Vorbehaltsflächen für die 

Landwirtschaft erfasst. 

Die Plangebietsflächen werden landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Die Aufstellung des 

Bebauungsplanes erfolgt in Kenntnis des zuständigen Landwirtes. Zur Bewertung der Qualität 

kann die Acker- bzw. Grünlandzahl herangezogen werden (siehe nachfolgende Abbildung). 
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Abbildung 13: Angabe der Ackerzahl für das Plangebiet 
Quelle: LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ 2013, Abruf am 07.06.2023 

Die Acker- und Grünlandzahl ist eine Verhältniszahl und kennzeichnet die natürliche Ertrags-

fähigkeit eines Standortes. Das Plangebiet weist überwiegend eine Ackerzahl zwischen 40 

und 60 auf (vgl. LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ 2013). Damit liegt 

die Ackerzahl im mittleren Bereich.   

Plangebiet 
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3.1.2 Schutzgüter  

3.1.2.1 Mensch, Gesundheit (Immissionen); Bevölkerung insgesamt  

Bestand:  

Das geplante Wohngebiet schließt an die vorhandene Wohnbebauung am nordöstlichen Orts-

rand von Freirachdorf an und wird über die vorhandene Straße Eichenweg sowie über bereits 

ausgebaute Erschließungsachsen angebunden. Aktuell ist auf der Fläche ausschließlich Grün-

land (Wiese) vorhanden (Details siehe in Kapitel 3.1.2.5). Über den Eichenweg verläuft der 

Hauptwanderweg Nr. II des Westerwald-Vereins e.V., der von Linz am Rhein über Neustadt 

(Wied) und Westerburg nach Katzenfurt (Dill) führt.  

Bedeutung der Funktion des Schutzgutes / Wertstufe :  

gering 

Planung  und Eingriffsbeurteilung : 

Das geplante Wohngebiet schließt unmittelbar an ein vorhandenes Wohngebiet am nord-öst-

lichen Ortsrand von Freirachdorf an. Es sind 16 Baugrundstücke sowie Straßenflächen in 

Form einer Erschließungsstraße vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über die vorhandene 

Straße Eichenweg sowie über bereits ausgebaute Erschließungsachsen.  

Die geplante Siedlungserweiterung in Form von Wohngebäuden führt zu keinen Immissions-

beeinträchtigungen der angrenzenden Bebauung. Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräu-

sche sind nicht zu erwarten, da die geplante Erschließungsstraße ausschließlich dem Anwoh-

nerverkehr dient. Das Verkehrsaufkommen wird nur geringfügig erhöht.  

Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen / Wirkungsstufe:   

gering 

Konfliktanalyse : 

Tabelle 3: Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung bezogen auf das 

Schutzgut ĂMensch, Gesundheit (Immissionen); Bevºlkerung insgesamtñ 

Beschreibung der Auswirkung während der 
Bau- und Betriebsphase infolge:  

Schutzgut - 
betroffenheit  Begründung sowie Vermeidungs -, Minimie-

rungs - und Kompensationsmaßnahmen  
Bau- 

phase 
Betriebs- 

phase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der 
geplanten Vorhaben, soweit relevant 
einschließlich Abrissarbeiten, 

G K 

- Kurzzeitige, vorrübergehende Beeinträchti-
gung durch Lärm und Staub während der 
Bauphase unter Beachtung der Ruhezeiten 
während der Bauphase. 

- Die Erholungsfunktion wird durch die ge-
plante Wohnbebauung nicht dauerhaft ein-
geschränkt. Die vorhandenen Wege im Um-
feld des Plangebietes (z.B. Eichenweg als 
Teil des Hauptwanderweges des Wester-
wald-Vereins), die zur Naherholung genutzt 
werden, bleiben uneingeschränkt erhalten.  

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, ins-
besondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige Verfügbar-
keit dieser Ressourcen zu 
berücksichtigen ist, 

G K 
- siehe detaillierte Angaben in Kapitel 3.1.2.2 

- 3.1.2.4 

cc) der Art und Menge an Emissionen von 
Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

G K - Kurzzeitige, vorrübergehende Beeinträchti-
gung durch Lärm während der Bauphase 
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Beschreibung der Auswirkung während der 
Bau- und Betriebsphase infolge:  

Schutzgut - 
betroffenheit  Begründung sowie Vermeidungs -, Minimie-

rungs - und Kompensationsmaßnahmen  
Bau- 

phase 
Betriebs- 

phase 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der 
Verursachung von Belästigungen, 

unter Beachtung der Ruhezeiten während 
der Bauphase. 

- Die Wohngebietsbebauung ist ausschließ-
lich mit Anliegerverkehr verbunden. Eine 
signifikante Erhöhung der Lärmwerte und 
eine Verschlechterung der Umweltsituation 
werden nicht erwartet. In den angrenzenden 
Wohngebieten wird es somit zu keinen er-
heblichen Immissionsbeeinträchtigungen 
(Lärm) kommen. 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle 
und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

K K 

- Geregelte Abfallentsorgung bei Neubau / 
Abriss unter Einhaltung des Abfallsatzungs-
rechts zur Kreislaufwirtschaft. 

- Bei Betrieb nur Anfall haushaltsüblicher Ab-
fälle. 

- Anschluss an die öffentliche Abfall- und Ab-
wasserentsorgung. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder Katastrophen), 

K K 
- Bei Planung, Ausführung und Betrieb nach 

dem Stand der Technik sind keine Auswir-
kungen zu erwarten. 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von 
Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender 
Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller 
Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen, 

K K 

- Im Umfeld sind keine bestehenden Umwelt-
probleme bekannt. 

- Es sind keine weiteren Vorhaben in Nach-
barschaft zum Plangebiet bekannt, die 
zu kumulierenden Auswirkungen führen 
würden. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorha-
ben auf das Klima (z. B. Art und Ausmaß 
der Treibhausgasemissionen) und der An-
fälligkeit der geplanten Vorhaben gegen-
über den Folgen des Klimawandels, 

K G 

- Die Bebauung im Wohngebiet führt zu einer 
lokal begrenzten geringen Erhöhung der Bo-
den- und Lufttemperatur. Durch die Aufhei-
zung des Gebiets, insbesondere in regenar-
men, heißen Sommern kann das Kleinklima 
beeinträchtigt werden. 

- Die Wohngebietsbebauung ist ausschließ-
lich mit Anliegerverkehr verbunden. In den 
angrenzenden Wohngebieten wird es 
somit zu keinen erheblichen Treibhausgas- 
emissionen kommen. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. K K 
- Bei Planung und Ausführung nach dem 

Stand der Technik sind keine Auswirkungen 
zu erwarten. 

Abkürzungen: 

X Für Planung / Schutzgut nicht relevant K Keine Beeinträchtigung 

G Geringe Beeinträchtigung M Mittlere Beeinträchtigung 

H Hohe Beeinträchtigung   

Ergebnis : 

Es treten geringe, nicht erhebliche Beeinträchtigungen auf.  

Zusammenfassende Beurteilung nach den Kri terien des MKUEM (2021):  

- entfällt, da Schutzgut ĂMensch, Gesundheit (Immissionen); Bevölkerung insgesamtñ nicht 

Gegenstand des Leitfadens ist - 
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3.1.2.2 Fläche / Boden  

Bestand:  

Bodengroßlandschaft  

Der Planungsraum befindet sich in der Bodengroßlandschaft Nr. 11.1 ĂBodengroÇlandschaft 

der Ton- und Schluffschiefer mit wechselnden Anteilen an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein 

und Quarzit, z.T. wechselnd mit Lºsslehmñ (vgl. LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU 

RHEINLAND-PFALZ 2013) (siehe nachfolgende Abbildung). Innerhalb dieser Bodengroßland-

schaft entwickelten sich im Rahmen von Bodenbildungsprozessen Lockerbraunerden aus 

bimstephraführendem Lösslehm über Laacher See Bimstephra (Quartär) und Tonschiefer (De-

von). Aufgrund der weiten Ausbreitung der Braunerden im Umkreis des Plangebietes treten 

keine seltenen Bodentypen auf. 

 
Abbildung 14: Bodengroßlandschaft Nr. 11.1 im Bereich des Plangebietes 

Quelle: LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ 2013, Abruf am 07.06.2023 

  

Plangebiet 
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Bodenfunktion  

Die Bodenfunktion im Plangebiet wird seitens des LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU 

RHEINLAND-PFALZ (2013) als mittel eingestuft (siehe nachfolgende Abbildung).  

 

Abbildung 15: Bodenfunktionsbewertung des Plangebietes 

Quelle: LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ 2013, Abruf am 07.06.2023 

Kultur - und naturgeschichtliche Bedeutung  

Die Böden im Plangebiet sind nicht als Archiv der Kultur- und Naturgeschichte eingestuft 

(siehe nachfolgende Abbildung).  

 

Abbildung 16: Kultur- und Naturgeschichtlich bedeutsame Böden im Bereich des Plangebietes 

Quelle: LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ 2013, Abruf am 07.06.2023 

Plangebiet 
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Hangstabilität und Massenbewegungen   

Die Hangstabilität ist für das Gebiet nicht kartiert. In der Rutschungsdatenbank befinden sich 

keine Angaben zu Massenbewegungen (siehe nachfolgende Abbildung). 

 

Hangstabilität: Massenbewegungen:  

Abbildung 17: Angaben zur Hangstabilität und Massenbewegungen im Bereich des Plangebietes 
Quelle: LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ 2013, Abruf am 07.06.2023 

Radon  

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radioaktiven 

Schwermetall Uran entsteht. Radioaktive Stoffe wie Radon und seine Zerfallsprodukte senden 

ionisierende Strahlen aus, die die Zellen eines lebenden Organismus schädigen können. Mit 

dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) am 31.12.2018 wurde ein Referenzwert für Radon in 

Innenräumen von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) eingeführt. 

Das Maß für die Radonkonzentration  in der Bodenluft  (Luft im Porenraum des Bodens) wird 

in Kilobecquerel pro Kubikmeter (kBq/m³) angegeben. Ein Becquerel bedeutet ein Zerfallser-

eignis je Sekunde. Die Radonkonzentration für das Plangebiet beträgt 38,8 kBq/m³ (vgl. LAN-

DESAMT FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ 2023, Abruf am 23.05.2023) (siehe nachfolgende Ab-

bildung).  
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Abbildung 18: Radonkonzentration in der Bodenluft im Plangebiet 

Quelle: LANDESAMT FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ 2023, Abruf am 07.06.2023 

Das Radonpotential  ist eine physikalische Größe, die sich aus der Radonkonzentration in der 

Luft im Porenraum des Erdbodens sowie aus der Gasdurchlässigkeit (Permeabilität) dieses 

Erdbodens zusammensetzt. Das Radonpotential ist eine dimensionslose Größe und hat keine 

physikalische Einheit.  

Je höher das Radonpotential ist, desto wahrscheinlicher ist eine Überschreitung des Referenz-

werts in Gebäuden. Nach Angaben in BOSSEW & HOFFMANN (2018, S. 8) liegt die untere 

Schwelle für ein prognostiziertes Radonvorsorgegebiet bei einem Radonpotential von rund 44. 

Bei einem Radonpotential von weniger als 20 werden mit 90%iger Wahrscheinlichkeit die Kri-

terien für Radonvorsorgegebiete nicht eingehalten. In dem Bereich zwischen dem Radonpo-

tential von 20 und 44 ist keine gesicherte Aussage zu treffen, ob in diesen Gebieten die Wahr-

scheinlichkeit, den Referenzwert in Innenräumen zu überschreiten, bei mindestens 10 % liegt 

oder nicht. Das Radonpotenzial im Plangebiet beträgt 29,3 (westlicher Bereich) bzw. 20,9 

(mittlerer und östlicher Bereich) (vgl. LANDESAMT FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ 2023, Abruf 

am 25.05.2023) (siehe nachfolgende Abbildung). 

Plangebiet 



Ortsgemeinde Freirachdorf  

Bebauungsplan ĂPlªthchenñ ï Umweltbericht  Seite 35 

RU-PLAN  Büro für Raum- und Umweltplanung 

 

Abbildung 19: Radonpotenzial im Plangebiet 

Quelle: LANDESAMT FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ 2023, Abruf am 07.06.2023 

Generell werden daher - insbesondere für den mittleren und westlichen Bereich mit einem 

Radonpotential > 20 orientierende Radonmessungen empfohlen. Seitens des Bauherrn sind 

eigenverantwortlich entsprechende Untersuchungen vorzunehmen und Vorkehrungen zu tref-

fen. Effiziente und auch preiswerte Maßnahmen zum Schutz gegen Radon lassen sich am 

besten beim Neubau eines Gebäudes verwirklichen. Eine entsprechende Empfehlung ist unter 

den Hinweisen der Textfestsetzungen (Teil C, Ziff. 2.3) enthalten, die eigenverantwortlich von 

den Bauträgern zu beachten sind. 

Bedeutung der Funktion des Schutzgutes / Wertstufe : unter Berücksichtigung der o.g. An-

gaben und des Bewertungsrahmens in MKUEM (2021, S. 58ff): mittel  

Planung und Eingriffsbeurteilung:  

Das geplante Wohngebiet schließt unmittelbar an ein vorhandenes Wohngebiet am nord-öst-

lichen Ortsrand von Freirachdorf an. Es sind 16 Baugrundstücke sowie Straßenflächen in 

Form einer Erschließungsstraße vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über die vorhandene 

Straße Eichenweg sowie über bereits ausgebaute Erschließungsachsen. Es ist eine Versie-

gelung von ca. 5.214 m² zu erwarten. 

Durch den baulichen Eingriff werden die Geländegegebenheiten durch Ab- und Auftrag verän-

dert. Weiterhin wird die oberste Bodenschicht als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten be-

seitigt. Der natürlich gewachsene und über Jahrmillionen entwickelte Boden mit seinen  

Regler-, Speicher- und Filterfunktionen wird innerhalb der Baufelder abgetragen, wodurch das 

Bodengefüge in den betroffenen Bereichen nachhaltig verändert wird. Durch die baubedingten 

Eingriffe werden die natürliche Struktur und Qualität der Böden gestört, so dass eine Vermi-

schung der gewachsenen Bodenstrukturen entsteht. Angesichts der mit einer Wohngebiets-

ausweisung verbundenen niedrigen Bebauungsdichte bleiben Teilbereiche der Grundstücke 

unbebaut und werden einer gärtnerischen Nutzung unterzogen. Diese Flächen werden daher 

wieder Teilfunktionen des ursprünglichen Bodenpotentials übernehmen können. 
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Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen / Wirkungsstufe:   

Hoch  

Konfliktanalyse:  

Tabelle 4: Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung bezogen auf das 

Schutzgut ĂBodenñ 

Beschreibung der Auswirkung während der 
Bau- und Betriebsphase infolge:  

Schutzgut - 
betroffenheit  Begründung sowie Vermeidungs -, Minimie-

rungs - und Kompensationsmaßnahmen  
Bau- 

phase 
Betriebs- 

phase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der ge-
planten Vorhaben, soweit relevant 
einschließlich Abrissarbeiten, 

M K 

- Durch den baulichen Eingriff werden die na-
türlichen Geländegegebenheiten durch Ab- 
und Auftrag verändert. Die oberste Boden-
schicht als Lebensraum für Tier- und Pflan-
zenarten wird beseitigt. 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, ins-
besondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu 
berücksichtigen ist, 

H H 

- Der natürlich gewachsene Boden mit seinen 
Regler-, Speicher- und Filterfunktionen wird 
innerhalb des Baufelds abgetragen, 
wodurch das Bodengefüge in den betroffe-
nen Bereichen nachhaltig verändert wird. 
Durch die baubedingten Eingriffe werden 
die natürliche Struktur und Qualität der 
Böden gestört, sodass eine Vermischung 
der gewachsenen Bodenstruktur entsteht. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von 
Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Ver-
ursachung von Belästigungen, 

G K 

- Bei Planung und Ausführung nach dem ak-
tuellen Stand der Technik sind in der 
Betriebsphase keine Auswirkungen zu er-
warten. 

- Im Rahmen der Bauphase ist mit Erschütte-
rungen zu rechnen.  

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle 
und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

K K 

- Altlasten sind nicht bekannt, Aushub- 
massen können vor Ort wieder eingebaut 
werden. 

- Bei Planung und Ausführung nach dem ak-
tuellen Stand der Technik sind in der 
Betriebsphase keine Auswirkungen zu er-
warten. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder Katastrophen), 

X X  

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von 
Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender 
Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

K K 

- Im Umfeld sind keine bestehenden Umwelt-
probleme bekannt. 

- Es sind keine weiteren Vorhaben in Nach-
barschaft zum Plangebiet bekannt, die 
zu kumulierenden Auswirkungen führen 
würden. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben 
auf das Klima (z. B. Art und Ausmaß der 
Treibhausgasemissionen) und der Anfällig-
keit der geplanten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels, 

K K - siehe detaillierte Angaben in Kapitel 3.1.2.5 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. K K 
- Bei Planung und Ausführung nach dem ak-

tuellen Stand der Technik sind keine Auswir-
kungen zu erwarten. 
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Abkürzungen: 

X Für Planung / Schutzgut nicht relevant K Keine Beeinträchtigung 

G Geringe Beeinträchtigung M Mittlere Beeinträchtigung 

H Hohe Beeinträchtigung   

Ergebnis : 

Es treten durch die Bodenversiegelungen hohe Beeinträchtigungen  auf. 

Zusammenfassende Beurteilung der Beeintrªchtigung des Schutzgutes ĂBodenñ nach 

den Kri terien des MKUEM (2021):  

Bedeutung der Funktionen / 
Wertstufe  

Intensität der vorhabenbezoge-
nen Wirkungen / Wirkungsstufe  

Beeinträchtigung  

Mittel  
Hoch   

(durch Bodenversieglung) 

Erhebliche Beeinträchtigung be-
sonderer Schwere durch Bodenver-
siegelungen , d.h. enger funktionsbe-
zogener Kompensationsbedarf 

3.1.2.3 Wasser  

Bestand:  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich weder stehende oder fließende Gewässer noch 

Wasserschutzgebiete. Das Plangebiet zªhlt zu der Grundwasserlandschaft ñDevonische 

Quarziteñ. Die Grundwasserneubildung liegt bei 70 mm / Jahr. Das Untersuchungsgebiet liegt 

in Bereichen, in denen die Grundwasser¿berdeckung mit Ămittelñ angegeben ist (vgl. MINISTE-

RIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE UND MOBILITÄT 2022). Das geplante Baugebiet liegt 

ebenfalls nicht in einem im RROP 2017 abgegrenzten Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Grund-

wasserschutz. 

Bedeutung der Funktion des Schutzgutes / Wertstufe : 

unter Berücksichtigung der o.g. Angaben und des Bewertungsrahmens in MKUEM (2021, S. 

58ff): gering  

Planung und Eingriffsbeurteilung:  

Das geplante Wohngebiet schließt unmittelbar an ein vorhandenes Wohngebiet am nord-öst-

lichen Ortsrand von Freirachdorf an. Es sind 16 Baugrundstücke sowie Straßenflächen in 

Form einer Erschließungsstraße vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über die vorhandene 

Straße Eichenweg sowie über bereits ausgebaute Erschließungsachsen. 

Der Bodenwasserhaushalt wird durch den Flächenverlust und die Bodenversiegelung verän-

dert. Die Einschränkungen können zu einem erhöhten Oberflächenabfluss von Niederschlags-

wasser, zur Verschärfung der Hochwasserwelle und zur Verminderung der Grundwasserneu-

bildung führen. Um die Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts durch die vorgesehene 

Versiegelung auszugleichen bzw. zu minimieren, ist das Plangebiet im Trennsystem zu ent-

wässern. Das auf den Dachflächen und befestigten Flächen anfallende Oberflächenwasser 

wird auf den privaten Baugrundstücken in dezentralen Regenrückhalteanlagen gesammelt und 

gedrosselt an den Regenwasserkanal in der Erschließungsstraße abgegeben. Über den Re-

genwasserkanal wird das Oberflächenwasser schließlich in das vorhandene Regenrückhalte-

becken südlich der Wiesenstraße eingeleitet, welches wiederum gedrosselt in den (Holzbach) 

einleitet. 

Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen / Wirkungsstufe:   

gering 
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Konfliktanalyse:  

Tabelle 5: Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung bezogen auf das 

Schutzgut ĂWasserñ 

Beschreibung der Auswirkung während der 
Bau- und Betriebsphase infolge:  

Schutzgut - 
betroffenheit  Begründung sowie Vermeidungs -, Minimie-

rungs - und Kompensationsmaßnahmen  
Bau- 

phase 
Betriebs- 

phase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der ge-
planten Vorhaben, soweit relevant 
einschließlich Abrissarbeiten, 

G G 

- Veränderung des Bodenwasserhaushalts 
durch Flächenverlust / Bodenversiegelung. 

- Keine Beeinträchtigung von Wasserschutz-
gebieten. 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, ins-
besondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu 
berücksichtigen ist, 

G G 

- Veränderung des Bodenwasserhaushalts 
durch Flächenverlust / Bodenversiegelung. 

- Keine Beeinträchtigung von Wasserschutz-
gebieten. 

cc) der Art und Menge an Emissionen von 
Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Ver-
ursachung von Belästigungen, 

K K 

- Schmutzwasseranschluss an die öffentliche 
Abwasserentsorgung. 

- Ableitung des Oberflächenwassers über ein 
vorhandenes Regenrückhaltebecken in die 
Vorflut (Holzbach). 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle 
und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

K K 
- Bei Planung, Ausführung und Betrieb nach 

dem aktuellen Stand der Technik sind 
keine Auswirkungen zu erwarten. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder Katastrophen), 

X X  

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von 
Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender 
Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

K K 

- Im Umfeld sind keine bestehenden Umwelt-
probleme bekannt. 

- Es sind keine weiteren Vorhaben in Nach-
barschaft zum Plangebiet bekannt, die 
zu kumulierenden Auswirkungen führen 
würden. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben 
auf das Klima (z. B. Art und Ausmaß der 
Treibhausgasemissionen) und der Anfällig-
keit der geplanten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels, 

K K - siehe detaillierte Angaben in Kapitel 3.1.2.4 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. K K 
- Bei Planung und Ausführung nach dem ak-

tuellen Stand der Technik sind keine Auswir-
kungen zu erwarten. 

Abkürzungen: 

X Für Planung / Schutzgut nicht relevant K Keine Beeinträchtigung 

G Geringe Beeinträchtigung M Mittlere Beeinträchtigung 

H Hohe Beeinträchtigung   

Ergebnis : 

Es treten geringe, nicht erhebliche Beeinträchtigung en auf.   
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Zusammenfassende Beurteilung der Beeintrªchtigung des Schutzgutes ĂWasserñ nach 

den Kri terien des MKUEM (2021):  

Bedeutung der Funktionen / 
Wertstufe  

Intensität der vorhabenbezoge-
nen Wirkungen / Wirkungsstufe  

Beeinträchtigung  

Gering  Gering  
Keine e rhebliche Beeinträchti-
gung  

3.1.2.4 Klima / Luft  

Bestand:  

Potenzielle Kaltluftentstehungsgebiete sind offene, landwirtschaftlich genutzte Flächen in ei-

ner Größenordnung von mehr als einem Quadratkilometer. Aufgrund der umliegenden Struk-

turen und Flächennutzungen ist das Plangebiet nicht Teil eines Kaltluftentstehungsgebietes in 

der Größenordnung von >1 km². 

Im Rahmen der Bewertung nach dem Leitfaden des MKUEM wird die Funktion des vorliegen-

den Bodens als Treibhausgassenke /-speicher betrachtet. Bei dem vorliegenden Bodentyp 

handelt es sich um Braunerde (Kartenviewer des Landesamts für Geologie und Bergbau 

Rheinland-Pfalz 2013, vgl. nachfolgende Abbildung). Bei Braunerden handelt es sich nach 

MKUEM 2021 um Böden mit einer mittleren Klimaschutzfunktion als Treibhausgassenken / -

speicher. 

 

Abbildung 20: Bodenformengesellschaft im Bereich des Plangebietes  

Quelle: LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ 2013, Abruf am 12.06.2024 

Plangebiet 
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Bedeutung der Funktion des Schutzgutes / Wertstufe : unter Berücksichtigung der o.g. An-

gaben und des Bewertungsrahmens in MKUEM (2021, S. 58ff): mittel  

Planung und Eingriffsbeurteilung:  

Das geplante Wohngebiet schließt unmittelbar an ein vorhandenes Wohngebiet am nord-öst-

lichen Ortsrand von Freirachdorf an. Es sind 16 Baugrundstücke sowie Straßenflächen in 

Form einer Erschließungsstraße vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über die vorhandene 

Straße Eichenweg sowie über bereits ausgebaute Erschließungsachsen. 

Die Ausdehnung des Wohngebiets, die Veränderungen der Morphologie und die Strukturver-

änderungen führen zu einer lokal begrenzten Erhöhung der Boden- und Lufttemperatur. Durch 

die Aufheizung des Gebiets, insbesondere in regenarmen, heißen Sommern wird das Klein-

klima beeinträchtigt. Eine gute Durchgrünung kann kleinräumige Klimaveränderungen aller-

dings mindern. Der Abtrag sowie die Versiegelung des Bodens verringert dessen Funktion als 

Treibhausgassenke /-speicher. Durch eine offene Einzel- und Doppelhausbebauung erfolgt 

ein Eingriff in die Frisch- und Kaltluftströmungen lediglich in einem geringfügigen Maße. Die 

mit der Wohnbebauung verbundenen Staubemissionen sind vernachlässigbar und werden 

keine erheblichen Veränderungen der Luftqualität ausüben. Ebenso werden sie sich auf die 

angrenzenden Lebensräume nur gering störend auswirken. Insgesamt sind keine nachhalti-

gen klimatischen Veränderungen zu erwarten. 

Intensität der vorhabenbezogenen Wirkungen / Wirkungsstufe:   

Gering  

Konfliktanalyse:  
Tabelle 6: Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung bezogen auf das 

Schutzgut ĂKlima / Luftñ 

Beschreibung der Auswirkung während der 
Bau- und Betriebsphase infolge:  

Schutzgut - 
betroffenheit  Begründung sowie Vermeidungs -, Minimie-

rungs - und Kompensationsmaßnahmen  
Bau- 

phase 
Betriebs- 

phase 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der ge-
planten Vorhaben, soweit relevant 
einschließlich Abrissarbeiten, 

G G - Siehe unten in Zeile gg) 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, ins-
besondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu 
berücksichtigen ist, 

M G 
- siehe detaillierte Angaben in Kapitel 3.1.2.2 

- 3.1.2.4 

cc) der Art und Menge an Emissionen von 
Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Ver-
ursachung von Belästigungen, 

G K 

- Lärm- und Staubeinwirkungen in der Bau-
phase 

- Bei Planung und Ausführung nach dem ak-
tuellen Stand der Technik sind in der 
Betriebsphase keine Auswirkungen zu er-
warten. 

- Kein Schadstoffeintrag. 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle 
und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

K K 
- Bei Planung, Ausführung und Betrieb nach 

dem aktuellen Stand der Technik sind 
keine Auswirkungen zu erwarten. 

ee) der Risiken für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(z. B. durch Unfälle oder Katastrophen), 

X X  
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Beschreibung der Auswirkung während der 
Bau- und Betriebsphase infolge:  

Schutzgut - 
betroffenheit  Begründung sowie Vermeidungs -, Minimie-

rungs - und Kompensationsmaßnahmen  
Bau- 

phase 
Betriebs- 

phase 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von 
Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender 
Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von na-
türlichen Ressourcen, 

K K 

- Im Umfeld sind keine bestehenden Umwelt-
probleme bekannt. 

- Es sind keine weiteren Vorhaben in Nach-
barschaft zum Plangebiet bekannt, die 
zu kumulierenden Auswirkungen führen 
würden. 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben 
auf das Klima (z. B. Art und Ausmaß der 
Treibhausgasemissionen) und der Anfällig-
keit der geplanten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels, 

G G 

- Die Bebauung im Wohngebiet führt zu einer 
lokal begrenzten geringen Erhöhung der Bo-
den- und Lufttemperatur. Durch die Aufhei-
zung des Gebiets, insbesondere in regenar-
men, heißen Sommern kann das Kleinklima 
beeinträchtigt werden. 

- Die Wohngebietsbebauung ist ausschließ-
lich mit Anliegerverkehr verbunden. In den 
angrenzenden Wohngebieten wird es 
somit zu keinen erheblichen Treibhausgas- 
emissionen kommen. 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. K K 
- Bei Planung und Ausführung nach dem ak-

tuellen Stand der Technik sind keine Auswir-
kungen zu erwarten. 

Abkürzungen: 

X Für Planung / Schutzgut nicht relevant K Keine Beeinträchtigung 

G Geringe Beeinträchtigung M Mittlere Beeinträchtigung 

H Hohe Beeinträchtigung   

Ergebnis : 

Es treten mittlere , nicht erhebliche Beeinträchtigungen auf.  

Zusammenfassende Beurteilung der Beeinträchtigung des Schutzgutes  ĂKlima / Luftñ 

nach den Kriterien des MKUEM (2021):  

Bedeutung der Funktionen / 
Wertstufe  

Intensität der vorhabenbezoge-
nen Wirkungen / Wirkungsstufe  

Beeinträchtigung  

Mittel  Gering  

Erhebliche Beeinträchtigung   

d.h. Kompensation durch inte-
grierte Biotopbewertung (Maßnah-
men siehe 3.3) 
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3.1.2.5 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt  

Bestand  - Pflanzen : 

Das Untersuchungsgebiet besteht überwiegend aus einer Glatthaferwiese. Im Westen und 

Süden grenzen (Neu-) Baugebiete überwiegend aus Einzel- und Doppelhäusern an. Nördlich 

befindet sich eine Ackerfläche. Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft der Waldrand 

eines großen zusammenhängenden Waldgebietes zwischen Freirachdorf, Mündersbach und 

Herschbach in Richtung Hartenfelser Kopf / B 8.  

Biotoptypen : 

Zur Erfassung der Biotoptypen innerhalb des Untersuchungsgebietes sowie der angrenzen-

den Randbereiche erfolgten Bestandskartierungen am 04.04., 25.04., 15.05. und 13.06.2023 

sowie am 15.03.2024 nach Biotoptypenkartieranleitung Rheinland-Pfalz (vgl. LÖKPLAN GBR 

2024a). Die Ergebnisse der Erhebung sind nachfolgend beschrieben und in der Biotoptypen- 

und Nutzungskartierung (Anlage Plan-Nr. 1/1) zeichnerisch dargestellt. 

B Kleingehölze 

BF1 ï Baumreihe  

Unmittelbar an das Plangebiet grenzen drei parallel zur Plangebietsgrenze verlaufende Baum-

reihen bestehend aus Vogelkirschen an, deren Baumkronen die beiden im Plangebiet vorhan-

denen Biotoptypen EA1 und KB1 (siehe unten) in geringem Maße überdecken.  

   

Abbildung 21: Baumreihe östlich des Plangebietes 

Quelle: EIGENE AUFNAHMEN VOM 15.03.2024 

E Grünland 

EA1 ï Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthaferwiese) 

Das Plangebiet besteht überwiegend aus einer Fettwiese , Flachlandausbildung (Glatthafer-

wiese ). Im Jahr 2023 wurde die Wiese mindestens einmal gemäht (1. Schnitt in der ersten 

Junihälfte vor dem 13.06.). Neben Grasarten (z.B. Wiesen-Fuchsschwanz, Glatthafer) zeigten 

sich vor allem Kleearten, Löwenzahn und Sauer-Ampfer, ansonsten waren wenig blühende 

Kräuter vorhanden (zu Details siehe nachfolgende Tabelle).  
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Abbildung 22: Zustand der Glatthaferwiese im April 2023 (Blickrichtung nach Norden) 

Quelle: EIGENE AUFNAHME VOM 25.04.2023 

 

Abbildung 23: Zustand der Glatthaferwiese im Mai 2023 (Blickrichtung nach Nordwesten) 

Quelle: EIGENE AUFNAHME VOM 15.05.2023 
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Abbildung 24: Zustand der Glatthaferwiese im Juni 2023 (Blickrichtung nach Südwesten) 

Quelle: EIGENE AUFNAHME VOM 13.06.2023 

Folgende Pflanzenarten kommen auf der Wiese vor: 

Tabelle 7: Vorkommende Pflanzenarten auf der Glatthaferwiese 

Wissenschaftlicher  
Artname  

Deutscher Artname  
Einordnung der Kennarten 
und Stickstoffzeiger nach 
LÖKPLAN GBR 2024b 

Häufigkeit  

Alopecurus pratensis  Wiesen-Fuchsschwanz Kennart LRT 6510  frequent 

Anthoxanthum odoratum Wohlriechendes Ruchgras 
Kennart LRT 6510 (nur für Er-
haltungszustandbewertung) 

lokal 

Anthriscus sylvestris Wiesenkerbel 
Stickstoffzeiger (bei domi. Vor-
kommen) 

lokal 

Arrhenatherum elatius Glatthafer Kennart LRT 6510  frequent 

Artemisia vulgaris Beifuß Brachezeiger selten 

Bellis perennis Gänseblümchen  frequent 

Bromus hordeaceus  Weiche Trespe  lokal 

Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut  frequent 

Cirsium vulgare Gewöhnliche Kratzdistel  selten 

Crepis biennis  Wiesen-Pippau Kennart LRT 6510  lokal 

Dactylis glomerata Knäuelgras  lokal 

Heracleum sphondylium  Wiesen-Bärenklau Kennart LRT 6510 selten 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras  lokal frequent 

Hypericum maculatum agg.  
Geflecktes Johanniskraut, 
Kanten-J. 

Magerkeitszeiger lokal 

Hypochaeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut Magerkeitszeiger lokal 

Luzula campestris agg. Feld-Hainsimse Magerkeitszeiger lokal frequent 

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich  lokal frequent 

Poa pratensis  Wiesen-Rispengras  lokal frequent 






































































































